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Service – Reparatur – Fahrzeugbau – Transporter – Lkw – Baumaschinen
Fehlerdiagnostik mittels Tester (Würth Bosch) bearbeiten und löschen
Motor-, Getriebe- und Retarder-Instandsetzung
Elektrik- und Elektronik-Instandsetzung
Aufbau – Anhänger – Rahmenausrichtung
Pritsche-Planen, Hecktüren, Heckklappen, Hakengeräte, Absetzkipper, Achsschenkellager, Komplett- und Teilreparaturen von 
Hilfs- und Hauptrahmen, Schweiß- und Ausbesserungsarbeiten (auch Aluminium, Edelstahl), Erneuerung der Achsen, Umbau 
oder Nachrüsten sämtlicher Teile auf Kundenwunsch, Kompletterneuerung von Planen inkl. Beschriftungen

Reparatur-Koffer – Kühlkoffer – Pritschen – Container
Auflieger – Anhänger – Silos – Sonderfahrzeuge – Schubboden
Reparatur der Böden oder Tausch, Hydraulik, Verschlüsse 

Tieflader – Hydraulik
Lenkachsen, Bremsen, Rampen, Fahrzeugelektrik

Wabco – Knorr – Haldex Bremsen sowie Achsen SAF – BPW – JOST Reparaturen
Radlager, Federbrieden, Anhängerkupplungen, Lagerungen, Parametrierung, Liftachsüberprüfungen, Luftfederüberprüfungen 
inkl. Einstellung, ABS/EBS – Elektronik

Havariereparaturen – Lackierungen – Instandsetzungen – Sandstrahlen – Alu-Schweißen
Übernahme der Versicherungsabwicklung, Begutachtung mit Sachverständigen

Service & Reparatur von Kühl- und Heiz-Aggregaten
Kühler: Carrier & Thermoking oder Frigoblock, Eberspächer, Webasto

Meiler Service Stützpunkt
Kipper, Heckklappen, Bordwände, Hydraulik-Kippstempel-Schläuche

Hydraulikarbeiten
Vom LBW-Kran bis hin zu Absetzkippern

Reifendienst & Reparatur – Achsvermessungen
Windschutzscheiben Reparatur & Tausch
Begutachtungen & Überprüfungen
Bremsprüfstand § 57a-24a-24-8, Tacho analog/digital, Kran, Ladebordwand, Lärmzertifikat, ADR-Ladesicherheitszertifikat

Pannendienst, Mobiler Notdienst und 24-Std.-Abschleppdienst
Wir reparieren alle Fahrzeugtypen auch vor Ort zur Weiterfahrt oder zur Fahrt in die Werkstätte. Unser Ersatzteillager garantiert 
eine schnelle Verfügbarkeit benötigter Teile.

Unsere Eigenvertriebsprodukte:
Ladebordwand DHOLLANDIA, Kässbohrer, Benalu-Alukippen & Auflieger, Kässbohrer – Tieflader, Wielton-Alukippen & Auflieger

Unsere Kooperationsprodukte:
TATRA PHOENIX & DAF Holland

Sämtliche Garantie- und Gewährleistungsabwicklungen vom Hersteller werden von uns unterstützt.

NUTZFAHRZEUG-KOMPETENZZENTRUM

www.sw-truck-trailer.at
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INHALT

Obmann Peter Fahrner

Peter Fahrner

Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

immer weniger, denn genau zu die-
sem Zeitpunkt, wenn der Frächter 
am verwundbarsten ist, wird sehr 
häufig Druck auf den Preis ausgeübt. 

Was tun?
Ablehnen ... und alles fällt auseinan-
der; WO so schnell neue Geschäfte 
lukrieren, welche ein Überleben er-
möglichen?
Nachgeben ... um zumindest die Zah-
lungen bedienen zu können und die 
Mitarbeiter weiter beschäftigen zu 
können?
Oder ... die Aufträge an den Mit-
bewerb verlieren, wo leider noch 
immer viele nur auf einen solchen 
Moment warten, um beim Kunden 
den Fuß in die Tür zu bringen, der 
naiven Meinung sind, ihre Position 
dadurch verbessern zu können?

Hier kann ich nur wieder den Appell 
für mehr Zusammenhalt und Fair-
ness an Euch richten!
Das Risiko ist groß, dass diese Art 
des Preisdiktates auch auf den nach-
folgenden Transportunternehmer 
angewandt wird ... die „Verliebt-
heitsphase“ ist bald vorbei und der 
Zuständige des Auftraggebers (Dis-
ponent, Sachbearbeiter etc.) möchte 
sich natürlich seine Lorbeeren für 
den Verdienst von Einsparungen ab-
holen. Ohne Rücksicht auf Verluste. 
Das böse Spiel beginnt von vorne ...

Deshalb möchte ich, als Euer Ob-
mann für das Güterbeförderungs-
gewerbe, nochmals in Erinnerung 
rufen:
1.	 Macht Euch nicht im großen Stil 

von einem oder wenigen Auf-
traggebern abhängig. Mehr Auf-

traggeber bedeuten ein breiteres 
Standbein.

2.	 Die Ausfinanzierung von Inves-
titionen sollte nicht durch ein 
künftiges Geschäft hinterlegt 
sein, sondern sollte auch ohne 
das in Aussicht gestellte Geschäft 
oder größere Volumen zu bewäl-
tigen sein.

3.	 Setzt auf Kalkulation und nicht 
auf den Preis des Mitbewerbs 
– brancheninterner Zusammen-
halt, Fairness bringt Zufrieden-
heit für alle.

 
Abschließend ... auch ich habe in 
meiner langjährigen Transportun-
ternehmerlaufbahn diese bittere Er-
fahrung gemacht bzw. meine Lehre 
daraus gezogen, vergesst nicht, der 
Kunde ist König, solange er sich wie 
ein König verhält!

Herzlichst, Euer Obmann

Mit Zusammenhalt hält’s länger!

Ein Wortspiel, das sich auf viele Be-
reiche anwenden lässt, aber gerade 
im Hinblick auf die traurige Insol-
venz eines Murtaler Traditions- und 
Familienunternehmens und Vorzei-
gebetriebes noch mehr an Gewicht 
erhält. 
Warum ich hier auf den Zusam-
menhalt anspiele, ist vielleicht auf 
den ersten Blick nicht klar, doch bei 
genauerer Betrachtung ist es ein Zu-
sammenspiel verschiedener Einflüs-
se, die einem Unternehmen die Luft 
abschnüren können.
Zusammenhalt im richtigen Mo-
ment jedoch lässt ausreichend Luft, 
um zu überleben bzw. erfolgreich zu 
sein, was der Sinn des Unternehmens 
ist.
Um konkreter zu werden, möch-
te ich das „böse“ Spiel der Mächte 
beschreiben: Das Transportunter-
nehmen XY fährt seit Jahren für 
einen Auftraggeber. Das kann eine 
Spedition sein, ein Bauunterneh-
men oder auch ein Industriebetrieb. 
Nach einer gewissen Zeit der Zusam-
menarbeit stellt sich leider allzu oft 
folgende Handlungsweise ein: Der 
Auftraggeber verspricht dem Trans-
porteur einen größeren Auftrag bzw. 
mehr Volumen. Der Transporteur 
möchte seinen Kunden unterstützen, 
auch um nicht ersetzt zu werden bzw. 
bestehende Geschäfte nicht abteilen 
zu müssen, und dazu wird der Fuhr-
park vergrößert oder entsprechend 
modernisiert und adaptiert. Die In-
vestition ist meistens groß, die Rück-
zahlungen müssen natürlich getätigt 
werden, weiters mehr Arbeit, mehr 
Beschäftigte, mehr Gesamtaufwand.
Leider werden Kunden mit „Hand-
schlagqualität“ und „MenschSein“  

+  NUR EIN
     ANSPRECHPARTNER+  FULL SERVICE
+  ZEITERSPARNIS
=  IHR GEWINN
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Um das Image der Trans-
porteure wie auch des 
Fahrerberufs zu stärken, 
hat sich die Fachgruppe 
für das Güterbeförderungs-
gewerbe für einen großen 
Social-Media-Auftritt ent-
schieden – nämlich auf 
Facebook  und Instagram 
mit der Austrotrucker-
Plattform, wie bei der letz-
ten Fachgruppentagung im 
Mai angekündigt. „Mehr 
als 90.000 Leute haben wir 
in den letzten 3 Monaten 
erreicht“, ziehen Obmann 
Peter Fahrner und Fach-
gruppengeschäftsführerin 
Anja Krenn Bilanz. Zu-
frieden? Mitnichten. Wir 
brauche mehr Aufmerk-
samkeit, ist man sich in 
der Fachgruppe einig. „Da-
für brauchen wir jedoch 
jede Unterstützung aus 

Voller Erfolg: via Social Media  mehr als 90.000 User erreicht
Nach 3 Monaten zieht 
die Fachgruppe für das 
Güterbeförderungsge-
werbe über ihren Face-
book- und Instagram-
Auftritt Bilanz.
 Der Auftritt ist gut, 
aber er könnte noch 
besser sein. Helfen Sie 
mit und sendet Stim-
mungsbilder, Humor-
volles zum Lkw und 
vieles mehr zum Truck 
per Mail an steirertru-
cker@wkstmk.at, damit 
wir es posten können.

der Transportwirtschaft, 
die wir kriegen können“, 
so Krenn und appelliert 
daher wiederholt, Mate-
rial zum Posten in Form 
von Videos und Bil-

dern mit Stichworten der 
Fachgruppe per Mail auf 
steirertrucker@wkstmk.at 
zukommen zu lassen. Face-
book lebt von Emotionen, 
die nur die Unternehmer 

selbst aber auch deren 
Lenker der Öffentlichkeit 
näherbringen können. 
„Daher gebt auch euren 
Fahrerinnen und Fahrern 
die Mailadresse, damit wir 

Mach mit! Sende deinen Post an steirertrucker@wkstmk.at
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Volle Fahrt: Frau Lechner, 
Sie haben für die FG Güter-
beförderung vor 3 Monaten 
den Social-Media-Auftritt 
Austrotrucker auf FB auf 
Schiene gebracht und die 
Betreuung übernommen. 
Ebenso für Instagram. Wie 
wichtig ist Social Media und 
welche Möglichkeiten haben 
sich dadurch eröffnet?

Gabi Lechner: Die Bedeu-
tung und Stärke von Social 
Media ist in den vergange-
nen Jahren enorm gestiegen 
und ist als Marketingtool 
nicht mehr wegzudenken 
–  und wird trotzdem noch 
oft unterschätzt. Wir ha-
ben mittels Facebook und 
Instagram mit der Kam-
pagne für die Fachgruppe 
Güterbeförderung auf drei 
Ebenen versucht ein ande-
res Bewusstsein für diese 
Berufsgruppe zu schaffen, 
das Image zu heben und 
positiv zu besetzen. Diese 
drei Kommunikationsebe-
nen (Fachwissen, lustige 
Inhalte und persönliche 
Inhalte von Lkw-Fahrern 
und Frächtern) sprechen 
die Menschen auf mehre-
ren Ebenen an und zeigen 
und informieren über In-

Gabi Lechner 
(Inhaberin von 
werbelechner), 
Landesvorsitzende 
von Frau in der 
Wirtschaft Steier-
mark, designierte 
Vizepräsidentin 
WK Steiermark, 
glücklich verhei-
ratet, Mutter 2er 
erwachsener Kinder  
– liebt gute Bücher, 
das Reisen und die 
Natur, ist begeistert 
von der austrotru-
cker-Kampagne und 
freut sich schon auf 
die kommenden 
Monate!

Im Interviewhalte, die vielen nicht be-
wusst sind. 

Volle Fahrt: Wie viele Per-
sonen haben wir in den letz-
ten 3 Monaten erreicht? Was 
ist markant dabei?

Gabi Lechner: Bis zum 
heutigen Tag haben wir 
insgesamt 89.390 Perso-
nen mittels bezahlten und 
organischen Posts erreicht. 
Markant ist dabei vor al-
lem, dass die Zielgruppe 
mit über 50  % männlich 
ist. Es ist allerdings auch 
sehr interessant, dass vor 
allem Posts, die persönlich 
gestaltet sind von der Ziel-
gruppe besonders gut an-
genommen werden. Auch 
bei den Präsentationen 
von den Fahrzeugen der 
Frächter merkt man immer 
wieder eine große Reakti-
onsrate.

Volle Fahrt: Gibt es einen 
Appell an die Frächter von 
Ihrer Seite? (Stichwort steir-
ertrucker@wkstmk.at, Likes 
etc.)

Gabi Lechner: Ich würde 
jedem Frächter raten, sich zu-
mindest eine Facebook-Seite 

anzulegen – denn Facebook 
ist das neue Google! Man 
kann dadurch seine Reich-
weite erhöhen. Wenn sie al-
lerdings keine Facebook-Seite 
anlegen möchten, können 
auch gerne Informationen 
an steirertrucker@wkstmk.
at gesendet werden und wir 
posten die Neuigkeiten auf 
der austrotrucker-Seite. Au-
ßerdem freuen wir uns auch 
immer wieder über die Zu-
sendung von Fotos und 
Hobbys der Fahrer, die in der 
Vorstellungsrunde gepostet 
werden möchten.

Volle Fahrt: Was kommt 
besonders gut an auf unserer 
Plattform?

Gabi Lechner: Wie bereits 
erwähnt, konnten wir eine 
große Reaktionsrate bei 
den Posts von Fahrzeugen 
und Fahrern feststellen. 
Nichtsdestotrotz möchten 
wir auch die informativen 
Posts mehr fördern, dazu 
haben wir uns bereits Ge-
danken gemacht und auch 
schon einen Plan erstellt. 
Was sich dahinter verbirgt, 
sieht man dann auf den 
Social-Media-Kanälen von 
austrotrucker.

Gabi LECHNER

Voller Erfolg: via Social Media  mehr als 90.000 User erreicht
Facebook und Instagram 
besser bestücken können“, 
richtet die Fachgruppe das 
Wort an ihre Mitglieder. 
„Aber bitte liked uns auch, 
und jeder zusätzliche Fol-
lower freut und hilft uns. 
Ihr findet uns unter dem 
Namen Austrotrucker im 
Social- Media-Netzwerk.“
Macht mit!
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B 320 Ennstal Straße
B 320 Ennstal Straße, 
Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge und Lastkraftfahrzeuge mit Anhänger 
mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen 
zwischen Liezen und der Landesgrenze zu Salzburg von 05.00 Uhr bis 22.00 Uhr;

Verordnung

Gemäß § 94 b Abs. 1 lit. b iVm § 43 Abs. 1 lit. b der Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO) 1960, BGBl. Nr. 159/1960, 
i.d.F. BGBl I Nr. 77/2019, wird von der Bezirkshaupt-
mannschaft Liezen zur Verbesserung der Leichtigkeit und 
Flüssigkeit des fließenden Verkehrs sowie zur Anhebung 
der Verkehrsqualität auf der B 320 (Ennstal Straße) zwi-
schen dem Kreisverkehr Liezen Ost (Straßenkilometer 
70,145) und der Landesgrenze zu Salzburg (Straßenkilo-
meter 8,494) in beiden Fahrtrichtungen Folgendes ver-
ordnet:

§ 1

Das Fahren mit Lastkraftwagen oder Sattelkraftfahr-
zeugen mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 
mehr als 7,5 t und Lastkraftfahrzeuge mit Anhänger, bei 
denen die Summe der höchstzulässigen Gesamtgewichte 
beider Fahrzeuge mehr als 7,5 t beträgt, ist von 05.00 Uhr 
bis 22.00 Uhr verboten.

§ 2 

Von dem in § 1 normierten Fahrverbot sind ausgenom-
men: a) Fahrten mit Lastkraftfahrzeugen, die in folgen-
den Gemeinden be- oder entladen werden (Quell- oder 
Zielverkehr, einschließlich Leerfahrten) 

 im Bezirk Liezen die Gemeinden: 
- Admont 
- Aich 
- Aigen im Ennstal 
- Altaussee 
- Altenmarkt bei St. Gallen 
- Ardning 
- Bad Aussee 
- Bad Mitterndorf 

- Gröbming 
- Grundlsee 
- Haus 
- Irdning-Donnersbachtal 
- Landl 
- Lassing 
- Liezen 
- Michaelerberg-Pruggern 
- Mitterberg
- St. Martin 
- Öblarn 
- Ramsau am Dachstein 
- Rottenmann 
- Schladming 
- Selzthal 
- Sölk 
- Stainach-Pürgg 
- St. Gallen 
- Trieben 
- Wörschach 
 
 im Bezirk Gmunden die Gemeinden: 
- Bad Goisern am Hallstättersee 
- Bad Ischl 
- Ebensee am Traunsee 
- Gosau 
- Hallstatt 
- Obertraun 
- Sankt Wolfgang im Salzkammergut 
- Traunkirchen 
 
 im Bezirk St. Johann im Pongau die Gemeinden:  
- Altenmarkt im Pongau 
- Filzmoos 
- Forstau 
- Radstadt 
- Untertauern 
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b) Fahrten mit Lastkraftfahrzeugen, die in den folgenden 
Gebieten be- und entladen werden (Quell- und Zielver-
kehr einschließlich Leerfahrten) 

 Im Bezirk Liezen die Gemeinden: 
- Gaishorn am See 
- Wildalpen 
 
 Bezirk Bruck-Mürzzuschlag 
 Bezirk Graz-Umgebung 
 Bezirk Hartberg-Fürstenfeld 
 Bezirk Leibnitz 
 Bezirk Leoben 
 Bezirk Südoststeiermark 
 Bezirk Weiz 
 Bezirk Hallein 
 Bezirk Zell am See 
 Bezirk Tamsweg 
 Bezirk Spittal an der Drau 
 Bezirk Kitzbühel 
 Bezirk Lienz 
 
 im Bezirk St. Johann im Pongau die Gemeinden: 
- Bad Gastein 
- Bad Hofgastein 
- Bischofshofen 
- Dorfgastein 
- Eben im Pongau 
- Flachau 
- Goldegg 
- Großarl 
- Hüttau 
- Hüttschlag 
- Kleinarl 
- Mühlbach am Hochkönig 
- Pfarrwerfen 
- St. Johann im Pongau 
- St. Martin am Tennengebirge 
- Sankt Veit im Pongau 
- Schwarzach im Pongau 
- Wagrain 
- Werfen 
- Werfenweng 
 
 im Bezirk Kirchdorf an der Krems die Gemeinden: 
- Edlbach 
- Hinterstoder 
- Klaus an der Pyhrnbahn 
- Molln 
- Rosenau am Hengstpaß 

- Roßleithen 
- Sankt Pankraz 
- Spital am Pyhrn 
- Vorderstoder 
- Windischgarsten 
 
 im Bezirk Salzburg-Umgebung die Gemeinden: 
- Ebenau 
- Faistenau  
- Fuschl  
- Hintersee 
- Hof bei Salzburg 
- Sankt Gilgen
- Strobl 
 
 im Bezirk Vöcklabruck die Gemeinden: 
- Steinbach am Attersee  
- Unterach am Attersee  
 
 
c) Fahrten von Lastkraftfahrzeugen, deren Lenker/Lenke-
rinnen ihren Wohnsitz in einer der unter lit. a) und lit. b) 
angeführten Gemeinden haben, wenn die vorgesehene 
Be- oder Entladestelle näher zur Wohnadresse des Len-
kers/der Lenkerin als zum Betrieb ist. 
 

Die Verordnung ist gem. § 44 Abs. 1 und Abs. 2b der 
Straßenverkehrsordnung (StVO) wie folgt kundzuma-
chen: 
 
1. Durch Anbringung von Verkehrszeichen gem. § 52a Z. 
7a StVO mit Angabe der jeweiligen Gewichtsangabe im 
Verkehrszeichen. 
 
2. Durch Anbringung einer Zusatztafel gem. § 54 StVO 
mit dem Hinweis auf die zeitliche Geltungsdauer. 
 
3. Durch Anbringung einer Zusatztafel gem. § 54 StVO 
mit dem Hinweis auf die entsprechende Fundstelle in der 
Grazer Zeitung.

4. Durch Verlautbarung in der Grazer Zeitung.
Diese Verordnung tritt mit Anbringung der Verkehrszei-
chen in Kraft. Über den Zeitpunkt der Anbringung der 
Verkehrszeichen ist die Bezirkshauptmannschaft Liezen 
schriftlich zu verständigen. 
Die Kosten der Anbringung und Erhaltung der Verkehrs-
zeichen sind gemäß § 32 StVO 1960 idgF vom Straßener-
halter zu tragen.



| 10 |  								         | 10 |  								         

Verkehrsinfo national

Informationen zur MauttarifVO 2019
Am 20. August 2019 wurden sowohl 
die VignettenpreisVO als auch die 
MauttarifVO im Bundesgesetzblatt 
veröffentlicht. 

Inkrafttreten:
•	 Die neuen Vignetten (samt Tari-

fe) gelten ab 1. Dezember 2019 
(§ 4 (2) VignettenpreisVO).

•	 Die neuen Mauttarife gelten ab 
1.  Jänner 2020. (§ 13 (1) Maut-
tarifVO)

Die Mauttarifverordnung 2019 sieht 
die folgenden Anpassungen für Maut 
auf Autobahnen und Schnellstraßen 
ab 1. Jänner 2020 vor:
•	 Einführung einer neuen Katego-

rie „E“ für Fahrzeuge mit reinem 
Elektro- oder Wasserstoffantrieb 
mit Infrastrukturkosten in halber 
Höhe im Vergleich zu Euro 0 – 
EEV-Fahrzeugen

•	 Valorisierung der Tarife für den 
Infrastrukturteil um 2,1 %

•	 gänzliche Anlastung der Kosten 
für Luftverschmutzung bei Euro-
6-Fahrzeugen (aktuell nur 40 % 
angelastet) 

•	 Bonus für Euro-6-Fahrzeuge in 
Höhe von 20 Mio. Euro bleibt 
weiterhin (aufgrund steigender 
Fahrleistungen der Euro 6 gering-
fügiger Rückgang des Bonus je 
km)

Nähere Infos entnehmen Sie bitte 
den folgenen Bundesgesetzblättern.
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65. KDV-Novelle im BGBl

Zu begrüßen sind folgende Punkte:
•	 Z 13. § 22c Abs. 2 – Einsatz von 

Doppelgelenk-Oberleitungs-
bussen mit einer Länge von 25 m

•	 Z 18. § 58 Abs. 1 Z 3 lit b – Er-
höhung der zulässigen Geschwin-
digkeit für Langgutfuhren auf 
Autobahnen und Autostraßen 

von 70 km/h auf 80 km/h
•	 Die im Entwurf (§ 64b) ursprüng-

lich vorgesehene Erhöhung der 
vorgeschriebenen Praxisausbil-
dung bei Ausdehnung von Lenk-
berechtigung B auf Großklassen 
wurde NICHT in die Novelle 
aufgenommen.

Bedauerlicherweise wurde folgen-
der im Entwurf vorgesehener Punkt 
NICHT in die endgültige Fassung 
übernommen:

•	 § 59 Abs. 6 – Anhebung der zu-
lässigen Höhe bei Autotranspor-
ten auf 4,20 m.

Die 65. KDV-Novelle wurde im BGBl veröffentlicht: https://tinyurl.com/y3l6yzaa

Fo
to

: 
©

 P
ix

ab
ay



| 14 |  								         | 14 |  								         

Verkehrsinfo national

KFV-Aktion: Spiegeleinstellung im Betrieb

Der tote Winkel stellt eine immer 
noch unterschätzte Gefahr dar, weil 
nicht jeder Bereich rund um das 
Fahrzeug eingesehen werden kann. 
Experten beraten Sie dazu vor Ort 
bzw. im Betrieb. 
Das Kuratorium für Verkehrssicher-
heit (KFV) hat gemeinsam mit der 

Ziele der Aktion

•	 Aufzeigen der Risiken des toten Winkels
•	 Bewusstseinsbildung bei Lenkerinnen und 

Lenkern für die Relevanz korrekt eingestellter 
Spiegel

•	 Vermeidung von tödlichen Verkehrsunfällen 
mit Lkw-Beteiligung

Beschreibung

Durch den aufgelegten „Spiegeleinstellteppich“, 
der aus verschiedenfarbigen Planen besteht, erken-
nen die Lkw-Lenkerinnen bzw. Lenker auf einen 
Blick, ob sich die Spiegeleinstellung mit den farbi-
gen Planen deckt. Sind die Spiegel nicht optimal 
justiert, wird unter fachkundiger Anleitung nach-
gebessert, bevor die tägliche Routine fortgesetzt 
werden kann.
Weiters wird gezielt auf die nicht einsehbaren Be-
reiche des Lkw hingewiesen, um so das Bewusst-
sein der Lenkerinnen und Lenker für den toten 
Winkel zu schärfen.

Gemeinsam mit Experten Spiegel am Lkw richtig einstellen 

AUVA eine Aktion ins Leben geru-
fen, um Lkw-Fahrerinnen und Fah-
rer bei der richtigen Einstellung der 
Spiegel zu unterstützen und das Be-
wusstsein für das Risiko des toten 
Winkels zu schärfen. 
Durch optimale Einstellung kann der 
tote Winkel minimiert werden. Ex-

perten kommen in das teilnehmende 
Unternehmen und richten einen mo-
bilen Spiegeleinstellplatz ein, bei dem 
jeder Fahrer die Einstellung ausrich-
ten kann. 
Der Besuch ist kostenfrei, die Ter-
minvereinbarung erfolgt direkt beim 
KFV.

Infobo

Endlich Grün: Der Lkw fährt los und biegt in die Seiten-
straße ein. Dabei übersieht er einen Radfahrer, der sich 
von hinten nähert, und in den Kreuzungsbereich einfährt. 
Das Schwerfahrzeug trifft den Radfahrer, dieser wird 
schwer verletzt. Ähnliche Unfälle wie dieser – auch mit 
Fußgängerinnen und Fußgängern – ereignen sich bedauer-
licherweise immer häufiger.

Trotz gesetzlich vorgeschriebener Spiegel am Lkw können 
Fahrerinnen und Fahrer nicht jeden Bereich rund um 
ihr Fahrzeug einsehen. Grundsätzlich gilt: Je größer das 
Fahrzeug ist, desto größer ist der tote Winkel, der un-
mittelbar vor bzw. hinter dem Fahrzeug oder seitlich am 
Fahrzeug entstehen kann. Andere Verkehrsteilnehmerin-
nen und Verkehrsteilnehmer, die sich in diesen Bereichen 
befinden, werden somit leichter übersehen.

Mit der Aktion „Spiegeleinstellung“ möchten die AUVA 
und das KFV das Bewusstsein der Lkw-Fahrerinnen 
und -Fahrer für die Risken des toten Winkels schärfen. 
Mittels eines um den Lkw positionierbaren „Spiegelein-
stellteppichs“ erhalten die Fahrerinnern und Fahrer 
die Möglichkeit, die Spiegel an ihrem Fahrzeug  optimal  
zu  justieren, um künftig  gefährlichen Situationen  im 
Kreuzungsbereich vorzubeugen und (tödliche) Unfälle zu 
verhindern.

Zielgruppe:
Speditionen, Fuhrparkunternehmen, Logistik-
unternehmen und Betriebe, die Lastkraftwagen 
im Einsatz haben
Dauer: 	    3 Stunden
Anfragen: Tel.: +43 (0)5 770 77 4000
	     E-Mail: aktionen@kfv.at
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Mögliche Rechtsabbiegeverbote 

32. StVO Novelle – Möglichkeit zur Schaffung von Rechtsabbiegeverboten für Lkw ohne 
Assistenzsysteme durch die zuständige Behörde

Im neu geschaffenen § 43 (8) heißt 
es nun: „(8) Die Behörde kann 
durch Verordnung für ein gesamtes 
Ortsgebiet, Teile von Ortsgebieten 
oder näher bestimmte Gebiete für 
Lastkraftfahrzeuge ohne Assistenz-
systeme mit einem höchsten zuläs-
sigen Gesamtgewicht von über 7,5 t 
zur Vermeidung des toten Winkels 
Rechtsabbiegeverbote erlassen, so-
fern dies aufgrund der örtlichen oder 
verkehrsmäßigen Gegebenheiten 
nach dem Stand der Wissenschaft 
zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 
oder aus anderen wichtigen Gründen 

geeignet erscheint. Sofern dadurch 
der Zweck der Verordnung nicht ge-
fährdet wird, sind einzelne Straßen, 
Straßenabschnitte oder Straßenarten 
vom Geltungsbereich der Verord-
nung auszunehmen.“

§ 96 (1): „(1) Ereignen sich an einer 
Straßenstelle oder -strecke, unter be-
sonderer Berücksichtigung von Ab-
biegevorgängen an Kreuzungen, wie-
derholt Unfälle mit Personen- oder 
Sachschaden, so hat die Behörde un-
verzüglich – insbesondere aufgrund 
von Berichten der Dienststellen von 

Organen der Straßenaufsicht oder 
sonstiger geeigneter Stellen, unter 
Durchführung eines Lokalaugen-
scheins, Einholung eines Sachver-
ständigengutachtens, Auswertung 
von Unfallverzeichnissen u. dgl. – 
festzustellen, welche Maßnahmen zur 
Verhütung weiterer Unfälle ergriffen 
werden können; hiebei ist auf den je-
weiligen Stand der Wissenschaft und 
Forschung Bedacht zu nehmen.“

Beide Bestimmungen traten mit 
1. September 2019 in Kraft. 

Der Nationalrat hat beschlossen:

Die Straßenverkehrsordnung 1960 
(StVO 1960), BGBl. Nr. 159/1960, 
zuletzt geändert  durch  BGBl. I Nr. 
37/2019, wird wie folgt geändert:

1.	 In § 43 wird nach Abs. 7 fol-
gender Absatz 8 eingefügt:
„(8) Die Behörde kann durch Ver-
ordnung für ein gesamtes Ortsgebiet, 
Teile von Ortsgebieten oder näher 
bestimmte Gebiete für Lastkraftfahr-
zeuge ohne Assistenzsysteme mit ei-
nem höchsten zulässigen Gesamtge-
wicht von über 7,5 t zur Vermeidung 
des toten Winkels Rechtsabbiegever-
bote erlassen, sofern dies aufgrund 
der örtlichen oder verkehrsmäßigen 
Gegebenheiten nach dem Stand 
der Wissenschaft zur Erhöhung der 

77. Bundesgesetz, mit dem die Straßenverkehrsordnung 1960 geändert wird (32. StVO- Novelle)

Verkehrssicherheit oder aus ande-
ren wichtigen Gründen geeignet er-
scheint. Sofern dadurch der Zweck 
der Verordnung nicht gefährdet wird, 
sind einzelne Straßen, Straßenab-
schnitte oder Straßenarten vom Gel-
tungsbereich der Verordnung auszu-
nehmen.“

2.	 § 96 Abs. 1 1. Satz lautet:
„(1) Ereignen sich an einer Straßen-
stelle oder -strecke, unter besonderer 
Berücksichtigung von Abbiegevor-
gängen an Kreuzungen, wiederholt 
Unfälle mit Personen- oder Sach-
schaden, so hat die Behörde unver-
züglich – insbesondere auf Grund 
von Berichten der Dienststellen von 
Organen der Straßenaufsicht oder 

sonstiger geeigneter Stellen, unter 
Durchführung eines Lokalaugen-
scheins, Einholung eines Sachver-
ständigengutachten, Auswertung von 
Unfallverzeichnissen u. dgl. – fest-
zustellen, welche Maßnahmen zur 
Verhütung weiterer Unfälle ergriffen 
werden können; hiebei ist auf den je-
weiligen Stand der Wissenschaft und 
Forschung Bedacht zu nehmen.“

3.	 An § 103 wird folgender Abs. 
22 angefügt:
„(22) § 43 Abs. 8 sowie § 96 Abs. 1 1. 
Satz in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 77/2019, treten mit 
1. September 2019 in Kraft.“

Van der Bellen    |    Bierlein
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37. KFG-Novelle – 
Erhöhung des hzG bei kranbaren Sattelaufliegern und 
Möglichkeit zum Ziehen eines Anhängers zum Pkw-Transport bei 
Mobilkränen

§ 4 (7a): „[…] 
„Bei Sattelkraftfahrzeugen mit einem 
kranbaren Sattelanhänger darf die 
Summe der Gesamtgewichte sowie 
die Summe der Achslasten bei Fahr-

ten innerhalb Österreichs 41.000 kg 
nicht überschreiten. Bei Mobilkrä-
nen darf auch bei höheren als im 
ersten Satz genannten Gewichten je-
denfalls ein Anhänger zum Transport 

eines Pkw gezogen werden.“
Diese Bestimmung trat „mit Ablauf 
des Tages der Kundmachung des ge-
nannten Bundesgesetzes“ in Kraft 
(somit mit 1. August 2019).

78. Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird (37. KFG-Novelle)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. Nr. 
267/1967, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 19/2019, 
wird wie folgt geändert:

1.  Dem § 4 Abs. 7a werden folgende 
Sätze angefügt:
„Bei Sattelkraftfahrzeugen mit einem 
kranbaren Sattelanhänger darf die 
Summe der Gesamtgewichte sowie 
die Summe der Achslasten bei Fahr-
ten innerhalb Österreichs 41.000 kg 
nicht überschreiten. Bei Mobilkrä-
nen darf auch bei höheren als im 
ersten Satz genannten Gewichten je-
denfalls ein Anhänger zum Transport 
eines Pkw gezogen werden.“

2.  § 40 Abs. 1 lit. b lautet:
„b) bei Fahrzeugen, die zur Verwen-
dung für Dienststellen des Landes 
Niederösterreich mit dem Sitz in 
Wien oder für den Landesverband 
vom Roten Kreuz für Niederöster-
reich bestimmt sind, als dauernder 
Standort Tulln,“
3.  § 47 Abs. 1 dritter Satz lautet:
„Die Daten sind nach sieben Jahren 
ab Abmeldung, Aufhebung oder Er-

löschen der Zulassung des Fahrzeuges 
zu löschen, sofern ein Verwertungs-
nachweis über das Fahrzeug vorge-
legt worden ist; unabhängig davon 
sind die personenbezogenen Daten 
jedenfalls nach sieben Jahren ab Ab-
meldung, Aufhebung oder Erlöschen 
der Zulassung des Fahrzeuges zu lö-
schen.“

4.  § 48 Abs. 4 lautet:
„(4) Die Kennzeichen müssen aus 
lateinischen Buchstaben und arabi-
schen Ziffern bestehen. Das Kenn-
zeichen muss mit einem oder zwei 
Buchstaben als Bezeichnung der Be-
hörde, in deren örtlichem Wirkungs-
bereich das Fahrzeug zugelassen ist, 
beginnen. Bei Kennzeichen für die 
im § 40 Abs. 1 angeführten Fahrzeu-
ge kann die Bezeichnung der Behör-
de entfallen. Das Kennzeichen hat 
weiters, sofern es kein Deckkennzei-
chen gemäß Abs. 1 ist, bei Fahrzeu-
gen, die zur Verwendung im Bereiche 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes, 
der Finanzverwaltung, der Strafvoll-
zugsverwaltung, der Post oder für die 
Feuerwehr bestimmt sind, sowie  bei 
Heeresfahrzeugen und bei den im 

§ 54 Abs. 3 und Abs. 3a lit. a  und 
b angeführten Fahrzeugen an Stelle 
der Bezeichnung der Behörde die Be-
zeichnung des sachlichen Bereiches 
zu enthalten. Der Bezeichnung der 
Behörde, oder, wenn diese entfällt, 
des sachlichen Bereiches, hat das Zei-
chen zu folgen, unter dem das Fahr-
zeug bei der Behörde vorgemerkt ist.“

5.  § 49 Abs. 4 siebenter Satz lautet:
„Bei den in § 40 Abs. 1 lit. a ange-
führten Fahrzeugen tritt an die Stelle 
des Landeswappens das Bundeswap-
pen, bei den zur Verwendung für die 
Feuerwehr bestimmten Fahrzeugen 
tritt an die Stelle des Landeswappens 
das Feuerwehr-Korpsabzeichen.“

6.   § 57a Abs. 3 lautet:
„(3) Die wiederkehrende Begutach-
tung ist jeweils zum Jahrestag der ers-
ten Zulassung, auch wenn diese im 
Ausland erfolgte, oder zum Jahres-
tag des von der Behörde festgelegten 
Zeitpunktes vorzunehmen: 
1.	 bei Kraftfahrzeugen, ausgenom-

men solche nach Z 3 und histo-
rische Kraftfahrzeuge gemäß Z 4, 
jährlich,
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2.	 bei Anhängern, ausgenommen 

solche nach Z 3, Z 5 und histori-
sche Fahrzeuge gem. Z 4, jährlich,

3.	 bei
a)	 Kraftfahrzeugen
aa) der Klasse L und
bb) der Klasse M1, ausgenommen 
Taxis, Rettungs- und Kranken-
transportfahrzeuge,
b)	 Zugmaschinen und Motor-
karren  jeweils  mit  einer  Bau-
artgeschwindigkeit  von  mehr  als  
25 km/h, aber nicht mehr als 40 
km/h,
c)	 selbstfahrenden Arbeitsma-
schinen und Transportkarren je-
weils mit einer Bauartgeschwin-
digkeit von mehr als 30 km/h 
aber nicht mehr als 40 km/h und
d)	 Anhängern, mit denen eine 
Geschwindigkeit von 25 km/h 
überschritten werden darf und die 
ein höchstes zulässiges Gesamtge-
wicht von nicht mehr als 3.500 kg 
aufweisen sowie
e)	 landwirtschaftlichen Anhän-
gern, mit denen eine Geschwin-
digkeit von 40 km/h überschrit-
ten werden darf,
drei Jahre nach der ersten Zulas-
sung, zwei Jahre nach der ersten 
Begutachtung und ein Jahr nach 
der zweiten und nach jeder weite-
ren Begutachtung,

4.	 bei historischen Fahrzeugen alle 
zwei Jahre,

5.	 bei landwirtschaftlichen Anhän-
gern, mit denen eine Geschwin-
digkeit von 25 km/h aber nicht  
40 km/h überschritten werden 

darf, drei Jahre nach der ersten 
Zulassung, zwei Jahre nach der 
ersten Begutachtung und danach 
alle zwei Jahre.

Über Antrag des Zulassungsbesitzers 
kann die Zulassungsbehörde einen 
anderen Tag als den Jahrestag der 
ersten Zulassung als Zeitpunkt für 
die wiederkehrende Begutachtung 
festsetzen. Die Begutachtung kann 
– ohne Wirkung für den Zeitpunkt 
der nächsten Begutachtung – bei 
den in Z 1 und Z 2 genannten Fahr-
zeugen auch in einem Zeitraum von 
drei Monaten vor dem vorgesehenen 
Begutachtungsmonat und bei den 
in Z  3 bis Z 5 genannten Fahrzeu-
gen auch in der Zeit vom Beginn des 
dem vorgesehenen Zeitpunkt voraus-
gehenden Kalendermonates bis zum 
Ablauf des vierten darauffolgenden 
Kalendermonates vorgenommen 
werden. Wurde der Nachweis über 
den Zeitpunkt der ersten Zulassung 
nicht erbracht, so hat die Behörde 
den Zeitpunkt der ersten Begutach-
tung festzusetzen. Als wiederkehren-
de Begutachtung gilt auch eine Ein-
zelprüfung des Fahrzeuges gemäß § 
31 Abs. 3 oder eine besondere Über-
prüfung gemäß § 56.“

7.   Dem § 132 wird folgender Abs. 34 
angefügt:
„(34) Im Hinblick auf die Änderun-
gen durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 78/2019 gelten folgende Über-
gangsregelungen:
1.	 Bereits zugelassene Fahrzeuge, 

die zur Verwendung für die Feu-

erwehr bestimmt sind, dürfen 
weiterhin das zugewiesene Kenn-
zeichen führen und müssen nicht 
umgemeldet werden; der Umstieg 
auf das neue Sachbereichskenn-
zeichen ist bei aufrechter Zulas-
sung aber jederzeit möglich.

2.	 Die Begutachtungsfristen gemäß 
§ 57a Abs. 3  in  der  Fassung  
des  Bundesgesetzes  BGBl. I  Nr. 
78/2019, gelten auch für bereits 
vor dem 1. März 2020 zugelas-
sene Fahrzeuge. Der Zulassungs-
besitzer eines Fahrzeuges, für das 
nunmehr eine längere Frist gilt, 
als auf der Lochmarkierung der 
Begutachtungsplakette ersicht-
lich ist, hat die Möglichkeit, bei 
einer Zulassungsstelle die Ausfol-
gung einer gemäß § 57a Abs. 3 in 
der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 78/2019 gelochten 
Begutachtungsplakette zu verlan-
gen.“

8.	 Dem § 135 wird folgender 
Abs. 36 angefügt:
„(36) Die Änderungen durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 78/2019 
treten wie folgt in Kraft:
1.	 § 4 Abs. 7a und § 47 Abs. 1 mit 

Ablauf des Tages der Kundma-
chung des genannten Bundesge-
setzes;

2.	 § 40 Abs. 1 lit. b, § 48 Abs. 4 und 
§ 49 Abs. 4 mit 1. Jänner 2020; 3. 
§ 57a Abs. 3 mit 1. März 2020.“

Van der Bellen    |    Bierlein

Lehrberuf Nah- und Distributionslogistiker – 
Lehrberufspaket II 2019 verordnet
Das Lehrberufspaket wurde mit Relevanz für den Verkehrsbereich u. a. der Beruf Nah- 
und Distributionslogistik neu als Ausbildungsversuch eingeführt.

Die entsprechende Verordnung ist hier zu finden:

•	 Nah- und Distributionslogistik: https://tinyurl.com/y68nh7qe
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Land Tirol erlässt neue Verordnung zum 
„Sektoralen Fahrverbot“

Bisher war der Transport von be-
stimmten Güterklassen (Abfälle, 
Steine, Erden, Aushub, Rundholz, 
Kork, Kfz, Nichteisen- und Eisen-
erze, Stahl, Marmor, Travertin und 
Fliesen) bereits auf der Strecke zwi-
schen Langkampfen bis Ampass auf 
der A 12 – mit Ausnahme von Euro-
6-Lkw bzw. bestimmter Regelungen 
für die Kern- und erweiterte Zonen 
– im Transit untersagt. 

Ab dem 1. Jänner 2020 werden 
diese Gütergruppen nun um Papier, 
Pappe, flüssige Mineralölerzeugnis-
se, Zement, Kalk, gebrannter Gips, 
Rohe, Hohlprofile, Getreide erwei-
tert. Ebenso werden Fahrten betref-
fend die Kern- bzw. der erweiterten 
Zone stufenweise verschärft:

Fahrten, die in der Kernzone be- 
ODER entladen werden müssen fol-
genden Euroklassen entsprechen:

Mit 8. Juli 2019 wurde im Tiroler Landesgesetzblatt Nr. 81/2019 die Änderung der Verordnung zum 
„Sektoralen Fahrverbot“ veröffentlicht. 

Euroklassen-Fahrverbote-Verordnung 2019

1.   Euroklasse 4 bis 6 
2.   Ab dem 1. Jänner 2020 
      Euroklasse 5 und 6
3.   Ab dem 1. Jänner 2013 
      Euroklasse 6 

Fahrten, die in der erweiterten Zone 
be- UND entladen werden müssen 
folgenden Euroklassen entsprechen:

1.   Euroklasse 4 bis 6
2.   Ab dem 1. Jänner 2020 
      Euroklasse 5 und 6
3.   Ab dem 1. Jänner 2023 
      Euroklasse 6

Die – bisherige generelle – Euro-
6-Ausnahme wird insofern einge-
schränkt, also solche Fahrzeuge ab 
dem 1. Jänner 2020 nur mehr dann 
generell ausgenommen sind, wenn 
das Kraftfahrzeug nach dem 31. 
August 2018 erstmalig zugelassen 
wurde und dies durch ein im Fahr-
zeug mitgeführtes Dokument nach-
gewiesen ist. 
Generell von diesen Bestimmungen 

ausgenommen sind Kraftfahrzeuge 
mit reinem Elektroantrieb oder mit 
Wasserstoff-Brennstoffzellentechno-
logie. 
Die Kernzone umfasst die poli-
tischen Bezirke Imst, Innsbruck-
Land, Innsbruck-Stadt, Kufstein und 
Schwaz.
Die erweiterte Zone umfasst in 
Österreich die politischen Bezirke 
Kitzbühel, Landeck, Lienz, Reutte 
und Zell am See; in Deutschland die 
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, 
Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, 
Rosenheim (inkl. Stadt) und Traun-
stein; in Italien die Bezirksgemein-
schaften Eisacktal, Pustertal und 
Wipptal.
Bis zum 31. Dezember 2020 um-
fasst die erweiterte Zone bei Fahrten 
mit Euro-6-Kfz in Österreich auch 
die politischen Bezirke Bludenz und 
Feldkirch, in der Schweiz den Kan-
ton Graubünden sowie das Fürsten-
tum Liechtenstein.

Wo gilt das Euroklassen-Fahrverbot?
Auf der Inntalautobahn (A 12) – Bereich Langkampfen 
(StrKm 6,35) bis Zirl (StrKm 90,00); in beiden Fahrt-
richtungen.

Ab wann gilt das Euroklassen-Fahrverbot?
aktuell:	Fahrverbot für Euro-0,  Euro-1, Euro-2 und 
Euro-3-Lkw über 7,5 t hzG (jeweils Solo und mit 
Anhänger)

31.10.2019: Fahrverbot für Euro-4-Lkw über 7,5 t 
hzG im Transit 

01.01.2021: Fahrverbot für Euro-5-Lkw über 7,5 t 
hzG im Transit 
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Welche Fahrzeuge sind vom Fahr-
verbot ausgenommen?
•	 Fahrten im Vorlaufverkehr in 

Fahrtrichtung Osten zum Bahn-
terminal Hall bzw. Fahrtrichtung 
Westen zum Bahnterminal Wörgl 
(Nachweisdokument für Eisen-
bahnverladung notwendig)

•	 Fahrten im Nachlaufverkehr in 
Fahrtrichtung Westen vom Bahn-
terminal Hall bzw. in Fahrtrich-
tung Osten vom Bahnterminal 
Wörgl (Nachweisdokument für 
Eisenbahnverladung notwendig)

•	 Hochspezialisierte Fahrzeuge 
mit kostenaufwändigen Aufbau-
ten (z. B. Betonmischfahrzeuge, 
Hochdruck-, Saug- und Spülfahr-
zeuge, Abschleppfahrzeuge, Auto-
kran-Lkw zum Versetzen schwerer 
Lasten, Betonpumpfahrzeuge)

Ausnahmen im Ziel- und Quellver-
kehr in den erweiterten Zonen bzw. 
in der Kernzone 
bis 31.12.2019
Lkw oder selbst fahrende Arbeitsma-
schinen mit Euro-3-Motoren ohne 
Anhänger im Ziel und/oder Quell-
verkehr

ab 01.01.2021
Lkw-Fahrverbot der Euroklassen IV 
(mit und ohne Anhänger) im Ziel- 
und/oder Quellverkehr

ab 01.01.2023 Fahrverbot
Lkw-Fahrverbot der Euroklassen V 
(mit und ohne Anhänger)

Welche Regionen umfasst 
die Kernzone?
•	 Bezirk Imst
•	 Bezirk Innsbruck-Land
•	 Bezirk Innsbruck-Stadt
•	 Bezirk Schwaz
•	 Bezirk Kufstein

Welche Regionen umfasst die er-
weiterte Zone?
•	 Bezirk Kitzbühel
•	 Bezirk Landeck
•	 Bezirk Reutte
•	 Bezirk Zell am See
•	 Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

•	 Landkreis Garmisch-Partenkirchen
•	 Landkreis Miesbach
•	 Landkreis Rosenheim (inkl. Stadt)
•	 Landkreis Traunstein
•	 Bezirksgemeinschaften Eisacktal, 

Pustertal und Wipptal 

Von Seiten der Tiroler Landesregierung heißt es erklärend hierzu: „Analysen 
haben ergeben, dass an diesen Tagen wiederum ein besonders hohes Schwer-
verkehrsaufkommen zu erwarten ist, welches zu einer Überlastung des Inntal-
korridors führt. Wie immer werden diese Maßnahmen auf der A12 Inntalau-
tobahn im Bereich des Grenzüberganges Kufstein/Kiefersfelden Fahrtrichtung 
Süden ab 05:00 Uhr gesetzt, wobei dies zeitlich – wie bisher – nur im unbe-
dingten Ausmaß erfolgen wird.“

Wie erfolgt die Kennzeichnung?

Kennzeichnung nach Abgasklassen-
Verordnung (Umweltplakette) not-
wendig
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Gefahrgutbeförderungsverordnung Geringe Mengen 
(GGBV-GM)  im BGBl veröffentlicht

Die Verordnung des Bundesministers 
für Verkehr, Innovation und Techno-
logie über die Beförderung geringer 
Mengen gefährlicher Güter auf der 
Straße (Gefahrgutbeförderungsver-
ordnung Geringe Mengen – GGBV-
GM) wurde am 5. Juli 2019 im BGBl 
Nr. 203, Teil II, veröffentlicht: htt-
ps://tinyurl.com/y2g4o2c9 (wartete 
seit 2014 auf Begutachtung!).

Dabei handelt es sich um eine 
„§  10-Verordnung“ (nach § 10 
GGBG), wonach „mit Verordnung 
für die Beförderung gefährlicher Gü-
ter … ergänzende oder abweichende 

Gefahrgutvorschriften (ADR/RID/ADN) 2019 
in Österreich umgesetzt
Mit Ende Juni ist die allgemeine 
Übergangsfrist von 6 Monaten für 
die neuen Gefahrgutvorschriften 
ADR/RID/ADN 2019 abgelaufen. 
Anfang Juli wurden die Änderungen 
zum ADR und RID im BGBl kund-
gemacht (für das ADN bereits im 
März). 
Für die Wirtschaft u. a. wichtig: Bei 
Anwendung der Freistellung nach 
1.1.3.6 ADR (1.000-Punkte-Regel) 

muss künftig im Beförderungspapier 
auch der berechnete WERT je Beför-
derungskategorie angegeben werden. 
Die umfangreichen Pflichten des 
Beförderers werden erleichtert, in-
dem er bei der Kontrolle der Ladung 
auf die bescheinigten Angaben des 
Container/Packzertifikats vertrauen 
darf – wichtig z. B. bei der Übernah-
me von „verplombten“ Containern. 
Hersteller oder Vertreiber von Lithi-

umbatterien müssen spätestens ab 
1. Jänner 2020 eine Prüfungszusam-
menfassung zur Verfügung stellen. 

Zusätzliche Infos wie insbesondere 
eine Übersicht über die wichtigs-
ten Änderungen finden Sie auch auf 
der Gefahrgut-Website https://www.
wko.at/branchen/transport-verkehr/
Transport_von_Gefahrgut.html der 
Bundessparte Transport und Verkehr.

Bestimmungen zu den gemäß § 2 in 
Betracht kommenden Vorschriften 
erlassen werden können“.

•	 Basis: bisherige „Lagerhausbe-
scheide“ für Selbstabholer

•	 Ziel: Ersatz der Einzelausnahmen 
durch generelle Regelung

•	 Gefährliche Güter dürfen zum 
Zweck ihrer Verwendung im 
Abholverkehr auf der Straße be-
fördert werden (nicht für Weiter-
verkauf und Beförderung durch 
Dritte gegen Entgelt!)

•	 Nicht anwendbar auf Beförde-
rungen der Klasse 1/Explosive 

Stoffe, Klasse 6.2/Ansteckungs-
gefährliche Stoffe oder Klasse 7/
Radioaktive Stoffe; der Beförde-
rungskategorie 0 oder 1; Tempe-
raturkontrolle; Nebengefahr ra-
dioaktiv!

•	 Nur bis 100 km Umkreis (Luftli-
nie) oder 333 kg bzw. Liter je Be-
förderungseinheit.

•	 Verwendung einer geprüften Kiste
•	 Vereinfachte Zusammenpackung, 

Kennzeichnung (Raute mit 
„GGBV-GM“), Dokumentation

•	 Ausweitung auf Filialverkehr, Zu-
stellung, Rücklieferung und Ent-
sorgung. ©

 F
ot

o:
 M

ar
in

 R
ub

io
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m



 			      | 23 | 

Verkehrsinfo national

203. Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie über die Beförderung geringer 
Mengen gefährlicher Güter auf der Straße (Gefahrgutbeförderungsverordnung Geringe Mengen – GGBV-GM)

Auf Grund des § 10 des Gefahrgut-
beförderungsgesetzes, BGBl. I Nr. 
145/1998, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 47/2018, 
wird verordnet:

Abholverkehr
§ 1. (1) Gefährliche Güter dürfen 
zum Zweck ihrer Verwendung, nicht 
aber des Weiterverkaufs, gemäß den 
nachfolgenden Bestimmungen im 
Abholverkehr auf der Straße beför-
dert werden, wenn die Abgabestelle 
dafür Dokumente gemäß § 5 aus-
händigt, und die Beförderung nicht 
durch Dritte gegen Entgelt erfolgt.
(2) Die Regelungen dieser Verord-
nung sind nicht anwendbar auf Be-
förderungen
1. von gefährlichen Gütern, die
   a) der Klasse 1, 6.2 oder 7 oder
   b) in Spalte 15 der Tabelle A in 3.2          
   ADR der Beförderungskategorie 0 
   oder 1 zugeordnet oder
   c) unter Temperaturkontrolle zu 
   befördern sind oder
   d ) die Nebengefahr radioaktiv 
   aufweisen; oder
2. die einen Umkreis von 100 km 
(Luftlinie) von der Abgabestelle oder
3. Mengen je Beförderungseinheit 
von 333 kg oder Liter entsprechend 
den Angaben gemäß § 5 überschrei-
ten.

Verpackung
§ 2. (1) Die gefährlichen Güter sind 
gemäß den Bestimmungen des ADR 
zu verpacken.

(2) Abweichend von Abs. 1 dürfen
1. Innenverpackungen gemäß 3.4 
   oder 4 ADR, die nicht leicht 
   zerbrechen,
2. Gegenstände mit gefährlichen
   Stoffen, die nicht leicht zerbrechen
   und
3. ADR-konforme Versandstücke
in Kisten aus Metall oder Kunststoff 
befördert werden, die für feste Stof-
fe der Verpackungsgruppe I für eine 
Bruttohöchstmasse von zumindest 
35 kg gemäß ADR baumustergeprüft 
und in einem einwandfreien und voll 
funktionstüchtigen Zustand sind. 
Die Verpackungen müssen jedoch 
nicht 6.1.5.1.7 ADR zu entsprechen 
und mit dem Buchstaben „V“ gemäß 
6.1.2.4 ADR gekennzeichnet zu sein.

(3) Die Verpackungen und Gegen-
stände gemäß Abs. 2 Z 1 bis 3 müssen 
so in die Kiste eingesetzt sein, dass sie 
unter normalen Beförderungsbedin-
gungen nicht zerbrechen oder durch-
löchert werden können und ihr In-
halt nicht in die Kiste austreten kann. 
Enthalten sie flüssige Stoffe, müssen 
ihre Verschlüsse nach oben gerichtet 
sein. Freiräume sind mit geeigneten 
Füllstoffen so auszufüllen, dass eine 
Bewegung innerhalb der Kiste ausge-
schlossen wird.

(4) In Kisten gemäß Abs. 2 dürfen
1. nicht mehr als 30 kg oder Liter an 
   gefährlichen Gütern entsprechend
   den Angaben gemäß § 5 und
2. Lebens-, Genuss- und Futtermit-

tel nur dann zugleich enthalten sein, 
wenn diese selbst als gefährliche Gü-
ter nach den Bestimmungen dieser 
Verordnung befördert werden.

Kennzeichnung
§ 3. (1) Versandstücke gemäß § 2 
Abs. 1 sind nach den Bestimmungen 
des ADR zu kennzeichnen und zu 
bezetteln.
(2) Kisten gemäß § 2 Abs. 2 sind 
stattdessen deutlich (insbesondere 
gut kontrastierend zum Hintergrund) 
und dauerhaft mit der Aufschrift 
„GGBV-GM“ innerhalb einer rau-
tenförmigen Fläche zu kennzeichnen, 
die von einer Linie mit einer Seiten-
länge von mindestens 100 mm ein-
gefasst ist. Die Begrenzungslinie der 
Raute muss mindestens 2 mm breit 
sein; die Zeichenhöhe der Aufschrift 
muss mindestens 10 mm betragen.
(3) Bei bis zum 31.10.2019 hergestell-
ten Kisten, die gemäß vor Inkrafttre-
ten dieser Verordnung geltenden Be-
stimmungen mit der Kennzeichnung 
„Landwirtschaftliches Gefahrgut“ 
mit einer Schrifthöhe von mindes-
tens 10 mm versehen sind, darf diese 
Kennzeichnung weiterhin anstelle je-
ner gemäß Abs. 2 verwendet werden.

Be- und Entladung, Handhabung
§ 4. (1) Die Versandstücke sind so zu 
laden und zu sichern, dass sie unter 
normalen Beförderungsbedingungen 
nicht verrutschen, verkanten, umfal-
len oder durch andere Gegenstände 
beschädigt werden können und die 
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erforderliche Ausrichtung erhalten 
bleibt.
(2) Verpackungen aus nässeempfind-
lichen Werkstoffen müssen witte-
rungsgeschützt verladen werden.
(3) Bei Ladearbeiten ist das Rauchen 
in den Fahrzeugen und in deren Nähe 
untersagt.
(4) Sind gefährliche Güter im Fahr-
zeug ausgetreten, so ist es so bald 
wie möglich, auf jeden Fall aber vor 
erneutem Beladen, zu reinigen. Ist 
das vor Ort nicht möglich, muss 
das Fahrzeug unter Beachtung einer 
ausreichenden Sicherheit bei der Be-
förderung der nächsten geeigneten 
Stelle zugeführt werden, wo eine Rei-
nigung durchgeführt werden kann. 
Eine ausreichende Sicherheit bei der 
Beförderung liegt vor, wenn geeig-
nete Maßnahmen ergriffen wurden, 
die ein unkontrolliertes Freiwerden 
der ausgetretenen gefährlichen Güter 
verhindern.
(5) Gase in Flaschen sind in offenen 
oder belüfteten Fahrzeugen zu beför-
dern.

Dokumentation
§ 5. Bei der Beförderung sind Doku-
mente (wie Rechnungen oder Liefer-
scheine) der Abgabestelle mitzufüh-
ren, die deren Namen und Adresse 
sowie die Handelsnamen der gefähr-
lichen Güter und diesen eindeutig 
zuordenbar folgende Angaben ent-
halten:
1. die UN-Nummer, der die Buch-
   staben „UN“ vorangestellt werden,
2. die Verpackungsgruppe,
3. die Gesamtmenge jedes gefährli-
   chen Gutes mit unterschiedlichem
   Handelsnamen, unterschiedlicher
   UN-Nummer, oder unterschiedli-
   cher Verpackungsgruppe (als Volu-
   men, Brutto- oder Nettomasse; für
   gefährliche Güter in Geräten oder 
   Ausrüstungen die Gesamtmenge
   der darin enthaltenen gefährlichen
   Güter in kg oder Liter).

Zustellung
§ 6. Unternehmen, die Abgabestellen 
gemäß § 1 Abs. 1 betreiben, dürfen 
gefährliche Güter nach den Bestim-

mungen der §§ 1 bis 5 zu den Abneh-
mern sowie auch zum Weiterverkauf 
zwischen ihren Filialen befördern.
Rücklieferung und Entsorgung
§ 7. (1) Rücklieferungen an Abga-
bestellen und Beförderungen zum 
Zwecke der Entsorgung sind nach 
Maßgabe der Abs. 2 und 3 in gleicher 
Weise wie in den §§ 1 bis 5 vorgese-
hen zulässig.
(2) Innenverpackungen dürfen nur 
dann in eine Außenverpackung ein-
gesetzt und Verpackungen nur dann 
in ein Fahrzeug verladen werden, 
wenn ihnen außen keine gefährlichen 
Güter anhaften.
(3) Abweichend von § 5 sind folgen-
de Angaben zulässig:
1. die ursprüngliche Menge der ge-
mäß Abs. 1 beförderten gefährlichen 
Güter anstelle der in den Verpackun-
gen noch vorhandenen Reste;
2. Name und Adresse des Absenders 
oder Empfängers statt der Abgabe-
stelle.

Reichhardt

Erlass – Unbedenklichkeitsbescheinigungen für die 
		  Ausstellung von Typenscheinduplikaten

§ 30 Abs. 5 KFG idF BGBl. I Nr. 
19/2019 lautet wie folgt:

(5) Wird der Verlust eines Typen-
scheines glaubhaft gemacht, so hat 
der Erzeuger der Type des Fahrzeuges 
Berechtigte, bei ausländischen Erzeu-
gern der gemäß § 29 Abs. 2 Bevoll-
mächtigte, einen neuen Typenschein 
auszustellen. Er darf diesen nur mit 
Zustimmung der Behörde ausstellen, 
in deren Sprengel der Besitzer des 
Fahrzeuges seinen Hauptwohnsitz 
hat. Diese hat die …

Mit der 36. KFG-Novelle (BGBl. I Nr. 19/2019) gab es eine Änderung der Behördenzuständigkeit für 
die Ausstellung einer Zustimmungserklärung bei Verlust eines Typenscheines. Diese Änderung trat 
mit 1. Oktober 2019 in Kraft.

Für die Ausstellung einer Zustim-
mungserklärung (sog. Unbedenklich-
keitsbescheinigung) bei Verlust eines 
Typenscheines ist somit seit 1. Okto-
ber 2019 nicht mehr die Zulassungs-
behörde zuständig, sondern die Be-
hörde, in deren Sprengel der Besitzer 
des Fahrzeuges seinen Hauptwohn-
sitz hat.
Seitens der Hersteller bzw. General-
importeure dürfen daher nur mehr 
Erklärungen der Wohnsitzbehörde 
akzeptiert werden. Ist die Adresse 
(Hauptwohnsitz) des Antragstellers 

nicht in der Erklärung angeführt, 
können die Hersteller bzw. General-
importeure nicht überprüfen, ob die 
Erklärung von der zuständigen Be-
hörde ausgestellt wurde oder nicht.

Das BMVIT stellt daher klar, dass 
in der Zustimmungserklärung der 
Wohnsitzbehörde jedenfalls die Ad-
resse (Hauptwohnsitz) des Antrag-
stellers angeführt sein muss, damit 
eine einfache Überprüfung der Be-
hördenzuständigkeit gewährleistet 
ist.
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AMA-Gütesiegel Frischfleisch –
Einbindung der Tiertransportunternehmer 
in das AMA-Gütesiegel-Programm (Schlachttiertransporte)

Im Fachgremium AMA-Gütesiegel 
„Frischfleisch“ wurde die verpflich-
tende Teilnahme der Transporteure 
an der AMA-Tiertransport-Richtlinie 
idgF mit 1. Jänner 2020 beschlossen. 
Ab diesem Zeitpunkt dürfen AMA-
Gütesiegel-Tiere (Schweine, Rin-
der, Schafe, Ziegen) nur noch auf 
AMA-Gütesiegel-Schlachthöfen 
angeliefert werden, wenn die Trans-
porteure in die AMA-Tiertrans-
port-Richtlinie eingebundenen 
sind.

Sofern Ihr Unternehmen Schlacht-
tiertransporte durchführt, ist für die 
Teilnahme an der AMA-Tiertrans-
port-Richtlinie Folgendes notwen-
dig:

• Vertragliche Vereinbarung
• Betriebsinformationsblatt

Die Dokumente finden Sie unter 
dem Link:
https://amainfo.at/ama-teilnehmer/
informationen-fuer/lizenznehmer/
tiertransport/

Wie bereits zum AMA-Richtlinie-
Tiertransport vom 31. Jänner 2018 
angekündigt, erfolgt hiermit der 
Schulterschluss mit den Schlachthö-
fen. 

Änderung der 
Vertragsbestimmungen

Im neuen Vertrag/Version Februar 
2018 unter Punkt 4 wurde die ma-
ximale Höhe einer Konventionalstra-
fe (Vertragsstrafe) von max. 15.000 
Euro auf max. 7.500 Euro gesenkt. 

Die Kosten für die jährliche Teilnah-
megebühr sind unverändert geblie-
ben.

Für weitere Fragen steht Ihnen Herr 
Richard Stockinger von der AMA-
Marketing GesmbH zur Verfügung 
(Achtung: neue Tel-Nr.!!):

Richard Stockinger
T: +43 50 3151 4949

E: richard.stockinger@amainfo.at

oder unter:
www.amainfo.at -> AMA-Teilneh-
mer -> Informationen für -> Lizenz-
nehmer -> Tiertransport

Bitte die Dokumente vollständig aus-
gefüllt und unterfertigt im Original 
an folgende Adresse schicken:

Agrarmarkt Austria Marketing 
GesmbH

z. H. Richard Stockinger
Dresdner Straße 68a

1200 Wien

Welche Kosten entstehen bei Ver-
tragsunterfertigung bzw. der Teil-
nahme an der AMA-Tiertransport-
Richtlinie?

Die jährliche Teilnahmegebühr be-
trägt: 
50 Euro (exkl. USt) je Transportun-
ternehmen und
10 Euro (exkl. USt) je Transportmit-
tel (Zugfahrzeug)

Für die Vertragserrichtung fallen kei-
ne Kosten an.

©
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Gebrauchte Klein-
transporter 3,5 t zu 

Top-Preisen!

Wir besorgen Ihnen gerne Ihren Spezialtransporter auf Wunsch!
Mehr auf www.winkler.co.at

Mercedes Sprinter 514 CDI Koffer 3,5to Gesamt-
gewicht!! (143 PS EURO 6) 4250x2100x2200, Klima, 
Tempomat, 3 Sitzer, ausziehbare Treppe etc., Bj. 2017, 
37.000 km 
Mercedes Sprinter 313 CDI Kasten Mixto (129 PS 
EURO 5) 3300x1800x1600, 3-9 Sitzer möglich (LKW typi-
siert!!) Klima, Standheizung etc., Bj. 2011, 150.000 km 
Mercedes Sprinter 319 CDI Maxi Karosserie kplt mit 
allen Anbauteilen aber ohne Motor/Getriebe/FgNr, 
Fabriksneu mit leichtem Transportschaden – ideal für 
Umkarossierung!
Fiat Ducato JTD 130 Koffer/LBW (130 PS EURO 
5), mit hydr. Ladebordwand, 915 Kg Nutzlast!! 
4250x2100x2200, Klima, Navigation, Bluetooth, Tempomat 
etc. Bj. 2016, 45.000 km
Fiat Ducato JTD 130 Koffer/LBW (130 PS EURO 
5), mit hydr. Ladebordwand, 915 Kg Nutzlast!! 
4250x2100x2200, Klima, Navigation, Bluetooth, Tempomat 
etc. Bj. 2016, 76.000 km
Fiat Ducato JTD 130 Koffer (130 PS EURO 5), innen 
nutzbarer Spoilervorbau, 4150x2100x2200, Klima, 
Navigation, Bluetooth, Tempomat etc. Mod. 2016 – neues 
Modell,  86.000 km
Fiat Ducato JTD 130 Koffer  (130 PS EURO 5), 4200x
2100x2300, Klima, Tempomat etc. Bj. 2014, 98.000 km
Fiat Ducato JTD 120 Koffer (120 PS EURO 5), 
4000x2050x2050, Rolltor, ausziehbare Rampe, Nutzlast bis 
1100 Kg (dzt. 950 Kg), 3-Sitzer etc. Bj. 2011, 51.000 m!!!!
Fiat Ducato JTD 130 Maxi-HD-Kasten L5H3 (130 PS 
EURO 5), 4000x1850x2200, Klima, Tempomat etc. Bj. 2012, 
161.000 km
Ford Transit 125EL350 Koffer/LBW (125 PS EURO 5) 

Zwillingsbereift 4250x2100x2200, ca. 760 Kg Nutzlast, 
Klima etc., Bj. 2017, 59.000 km 
Ford Transit 125EL350 Koffer/LBW (125 PS EURO 5) 
Zwillingsbereift 4250x2100x2200, ca. 760 Kg Nutzlast, 
Klima etc., Mod. 2016, 62.000 km 
Ford Transit 155EL350 Koffer (155 PS EURO 5) Zwil-
lingsbereift 4250x2100x2200, Klima etc., Bj. 2015 – neues 
Modell, 62.000 km 
Ford Transit 155EL350 Koffer (155 PS EURO 5) Zwil-
lingsbereift 4250x2100x2200, Klima etc., Bj. 2014, 56.000 
km – neuer Kofferaufbau!!!!
Ford Transit 155EL350 Koffer (155 PS EURO 5) Zwillings-
bereift 4250x2100x2200, Klima etc., Bj. 2013, 77.000 km 
Ford Transit 100EL350 Kipper (101 PS EURO 5) Zwil-
lingsbereift 3200x2050, Anhängevorrichtung,  Langgutträ-
ger vorne etc., Bj. 2013, 67.000 km 
Ford Transit 125FT350 Allrad 4x4 HD-Kasten Maxi 
(125 PS EURO 5) 4100x1750x1850, Klima, 270° Hecktüren, 
Winterpaket etc. Bj. 2012, 132.000 km 
VW Caddy Maxi TDI 4motion/Allrad mit DSG-Getriebe, 
Klima, Heckflügeltüren, AHV etc. Bj. 2012 – Lkw 4-Sitzer 
typisiert!!! Bj. 2012, 85.000 km
Audi A4 TDI Avant ECO-136 PS, Automatik, Leder etc. 
Vollausstattung, Bj. 2013, KM 115000 – Topzustand!  
14.900,--
Radlader (3,3to) Kramer 280, Vollkabine/Heizung, All-
radlenkung, Schnellwechsler, Schnee- und Leichtgutschaufel, 
Palettengabel etc. Bj. 2006
Shibaura CM314 – Universalfahrzeug mit Frontmulch-
mäher 150 cm u. Schneeschild 190 cm, Fronthydraulik, 
Allradantrieb, Dieselmotor 31 PS, Kabine mit Heizung, etc. 
Bj. 2011, ca. 3200 Bh

Gebrauchte Kleintransporter zu Top-Preisen!

AEBI TC07 Terracut Geräteträger – mit Frontsichelmäher 
150 cm, 3-Rad-Allrad, Kabine mit Heizung etc, Diesemotor 
20 PS, Bj. 2004, ca. 6.000 Bh
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Neue Niederlassung in GRAZ eröffnet

Der Nutzfahrzeugspezialist winkler Aus-
tria hat in Graz seinen vierten Standort 
in Österreich in Betrieb genommen. Das 
20-köpfige Vertriebs-Team steht allen 
Speditionen, Werkstätten sowie Omnibus- 
und Agrarbetrieben in der Steiermark, 
Kärnten und dem südlichen Burgenland 
bei der Identifikation der richtigen Ersatz-
teile und allen Fragen rund um Werkstatt 
und Betrieb zur Verfügung.

Im Betrieb Graz liegen ca. 20.000 Artikel 
auf Lager, die zweimal täglich mit eige-
nen Fahrzeugen sowie über Nacht per 
Nachtexpress ausgeliefert werden. Der 
Abholmarkt in Graz ermöglicht außerdem 
persönliche Gespräche mit den winkler 
Fachberatern und die Abholung der Teile 
vor Ort. Rund um die Uhr steht der winkler 
Onlineshop unter www.winkler.de/shop 
zur Verfügung. 

Nutzfahrzeugersatzteile – 
winkler Austria in Graz

Der Standort in Graz ist 
direkt an das Zentralla-
ger in Himberg bei Wien angeschlossen, 
in dem das gesamte winkler Vollsortiment 
bevorratet wird. Der kürzlich in Betrieb ge-
nommene Neubau erstreckt sich auf einer 
Fläche von insgesamt 100.000 Quadrat-
metern und beinhaltet eines der größten 
Zentrallager seiner Art.

Ein modernes, vollautomatisches Hochre-
gallager mit einer Höhe von 35 Metern, 
ein vollautomatisches Kleinteilelager so-
wie weiträumige, manuelle Lagerflächen 
schaffen Platz für das mehr als 200 000 
Teile umfassende Vollsortiment an Ersatz-
teilen und Werkstattbedarf. „Die verkehrs-
günstige Lage macht den Standort zum 
idealen Dreh- und Angelpunkt für unseren 
Warenfluss nach Mittel- und Osteuropa“, 
erklärt Andreas Mayer, Geschäftsleitung 

Logistik der winkler Unternehmensgrup-
pe, die Entscheidung für den Standort 
Himberg.

Neben dem neu errichteten Zentralla-
ger befindet sich auf dem Gelände ein 
Schulungszentrum, in dem die winkler 
Experten ihr Fachwissen an einen inter-
essierten Teilnehmerkreis weitergeben. 
Die Vertriebsniederlassung des Nutzfahr-
zeugprofis für die Region Wien zog vom 
benachbarten Enzersdorf ebenfalls in den 
Neubau nach Himberg.
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Gerade in konjunkturstarken Zeiten ist 
es schwer, Fahrzeuge mit Kippaufbau-
ten termingerecht zur Verfügung zu ha-
ben. Um rasch reagieren zu können, hat 
MEILLER Vorrats-Kipper auf unterschied-
lichsten Fahrzeugmarken lagernd. 

MEILLER Kippsattel: Der Anhän-
ger für den harten Einsatz

MEILLER Kippsattel – 
rasch verfügbar für zusätzliche Transportaufträge
Lagernde „Schnellschusskipper“ bieten Flexibilität für das Baugewerbe.

Beste Fahreigenschaften durch 
innovatives Fahrwerk 

MEILLER Kippsattel zeichnen sich durch 
beste Fahr- und Kippeigenschaften aus. 
Dank eines niedrigen Gesamtschwer-
punktes und einer biege- und torsions-
steifen Rahmenstruktur liegt der Kipp-
sattel sicher auf der Straße. 

Das Befüllen des Kippsattels wird durch 
seine niedrige Ladekante erleichtert 
und auch das Abkippen wird durch eine 
niedrige Schüttkante zum Kinderspiel. 
Ein verkürzter Überhang macht den 
Kippsattel fertigertauglich.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.meiller.com
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Forderungen der Verkehrswirtschaft 
an die nächste Regierung

Aktuelle Daten
Neuzulassungen Lkw und Sattelzugfahrzeuge im Monatsvergleich

Die Monatsbetrachtung zeigt, dass die 
Neuzulassungen heuer insgesamt über 
dem Vergleichszeitraum 2018 liegen. Ein 
starker positiver Ausreißer war im Juni 
zu beobachten – gefolgt von geringeren 
Zulassungszahlen im Juli und August. Die 
Verkehrswirtschaft investiert also kräftig 
und setzt auf neue, umweltfreundliche 
Fahrzeuge.

Neuzulassungen Lkw >3,5t: 1. Halbjahr 2019 zu 2018 in %

Im Vergleich der Zulassungszahlen mit 
ausgewählten EU-Staaten ist Österreich für 
Jänner bis Juni diesmal an erster Stelle 
mit 29 % Zuwachs zum Vorjahreszeitraum. 
Dies ist vor allem auf den außergewöhn-
lich hohen Juni-Wert zurückzuführen. 
Auch Deutschland und Tschechien weisen 
Zuwachsraten von über 20 % aus, während 
Slowakei, Ungarn, Italien und Slowenien 
Zuwächse um 0 % oder Rückgänge verbu-
chen.

Transportaufkommen österreichischer Unternehmer im Quartalsvergleich

Der Straßengüterverkehr heimischer 
Unternehmen verzeichnete im Jahr 2018 
leichte Zuwächse von 1,7 % (im Vergleich 
zu 2017). Im Startquartal 2019 konnte 
noch ein geringfügiger Zuwachs verzeich-
net werden, während die Schnellschät-
zung für das 2. Quartal bereits einen 
Rückgang ausweist.

* Schnellschätzung (flash estimates) für 2. Quartal 2019 
Quelle: Statistik Austria, eigene Darstellung

Quelle: ACEA, eigene Darstellung

Quelle: Statistik Austria, eigene Darstellung
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Konjunkturtest Transport und Verkehr – 
3. Quartal 2019: positives bis neutrales Gesamtbild
Die vorliegende Auswertung des Konjunkturtests für das 3. Quartal 2019 zeigt unter den befragten 
Unternehmen der Verkehrsbranche ein neutrales bis leicht positives Gesamtbild. Alle Indikatoren ver-
bleiben zumindest knapp im positiven Bereich. Im Vergleich zu den vergangenen Quartalen sind die 
meisten Werte aber zurückgegan- gen. Das trifft auch auf die Zukunftseinschätzungen zu.

Geschäftslage: Die Geschäftslage der letzten drei Monate wird in der Branche noch positiv eingeschätzt. Die Grafik 
macht jedoch die kontinuierlichen Rückgänge deutlich. Für das nächste halbe Jahr erwarten die Befragten eine 
gleichbleibende 
Entwicklung ihrer 
Geschäftslage - 
jedoch nicht mehr 
eine Verbesserung, 
wie bei früheren 
Umfragen.

Auftragsbestand: Als „zumindest ausreichend“ bezeich-
nen drei Viertel der Befragten ihren aktuellen Auftrags-
bestand. Das ist ein hoher Wert, aber merkbar niedriger 
als die Höchststände zu Jahresbeginn

Preiserwartung: Die Mehrheit der Befragten rechnet 
mit steigenden Preisen. Seit Mitte 2018 erhöhte sich 
die Anzahl der Befragten mit steigender Preiserwartung 
deutlich mit Höhepunkt zum Jahreswechsel. Seitdem 
sinkt die Anzahl der Befragten mit steigender Preiser-
wartung wieder kontinuierlich.

Nachfrage: Die Entwicklung der Nachfrage in den vergangenen drei Monaten schätzen die Befragten mehrheitlich 
positiv ein. Der Wert liegt gleichauf mit jenem vom Frühjahr. Die Zukunftsaussichten zur Nachfrage sind nach einem 
Rückgang im Frühjahr 
nun wieder fast auf das 
Niveau zu Jahresende 
2018 gestiegen. Befragt 
nach Behinderungen 
der Geschäftstätigkeit 
nennt etwa jeder siebte 
Betrieb unzureichende 
Nachfrage als Grund – 
zu Jahresanfang war es 
nur jeder zehnte.
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Beschäftigung: Die befragten Unternehmen in der Mobilitätswirtschaft haben in den vergangenen drei Monaten 
ihre Mitarbeiterzahl stabil gehalten. Die Zukunftserwartungen zur Beschäftigungslage liegen nach wie vor im 
Plus. Im Vergleich zum Vorquartal sind vergangenheitsbezogener und zukunftsorientierter Beschäftigungsindi- 
kator leicht gesunken. 
Zugleich wird der 
Mangel an Arbeitskräf-
ten nach wie vor als 
häufigste Behinderung 
der Geschäftstätigkeit 
genannt: knapp 3 
von 10 Unternehmen 
sehen sich davon 
betroffen.

Methodik: An der aktuellen Umfrage nahmen 147 Unternehmen aus dem Bereich Transport und Verkehr teil. Die 
rote Linie in den Grafiken stellt die saisonbereinigten Werte dar. Die Berechnung erfolgt nach Vorgaben der EU-
Kommission. Die Werte sind Salden aus positiven und negativen Antworten – ausgenommen Auftragsbestand: Hier ist 
der Prozentsatz der Antworten ausgewertet, die den Auftragsbestand als „mehr als ausreichend“ oder „ausreichend“ 
bezeichnen.

1.
Vorschläge für die Reduktion 

von CO2-Emissionen

•	 Technologieneutrale Förderung 
von CO2-armen Kraftstoffen und 
alternativen Antrieben, die Un-
ternehmen Planungssicherheit 
bringt: Anreize zur Entwicklung 
und Verbreitung durch finanzi-
elle Förderungen, Anpassung der 
Steuersätze und durch die Verbes-
serung der Rahmenbedingungen 
(z. B. Tarifanreize bei der Maut 
nicht nur für reine Elektro- und 
Wasserstofffahrzeuge, sondern 
auch für gasbetriebene Kfz und 
eigene Mautkategorie für Au-
tobusse, Ausnahmen von IG-L 
Fahrverboten, für LNG Erdgas-
abgabe statt MöSt1, Berücksichti-
gung der höheren Eigengewichte 
von Gas-, Wasserstoff- und Elek-
trofahrzeugen im Gewerbe- und 
Arbeitsrecht, bei der Maut, Füh-
rerscheingesetz) bei der Nutzung 
alternativer Antriebstechnologien 

Die Verkehrsbranche sieht fünf große Herausforderungen für die nächste Regierung. 

Aktuelle Herausforderungen der 
österreichischen Verkehrswirtschaft

geschaffen werden.
•	 Verlagerungsmaßnahmen Straße/

Schiene (z. B. Befreiung bei Elek-
trizitätsabgabe von selbst produ-
zierten und selbst verbrauchten 
Strom aus erneuerbaren Ener-
gieträgern), Attraktivierung des 
kombinierten Verkehrs

•	 Vermeidung von Umwegverkeh-
ren durch bundesweite Koordi-
nierung von Lkw-Fahrverboten

•	 Schwerpunktförderung für den 
ÖV mit Infrastrukturaufbau, 
Ökologisierung des Pendlerver-
kehrs, Bewusstseinsbildung in der 
Bevölkerung

•	 Reduktion der Höchstgeschwin-
digkeit für Pkw und LNF auf Au-
tobahnen und im Freiland

•	 Digitalisierung des Verkehrs

2.
Mythos Dieselprivileg

Das vielzitierte österreichische Die-
sel-Privileg ist ein Mythos. Bei nähe-

rer Betrachtung zeigt sich, dass Lkw 
hierzulande unterm Strich gar nicht 
so viel günstiger tanken als anderswo. 
Bei einem seriösen Vergleich der Die-
selbesteuerung darf man nicht nur 
den Preis direkt an der Zapfsäule an-
schauen, sondern muss auch berück-
sichtigen, dass es in vielen Ländern 
für Gewerbebetriebe eine teilweise 
Mineralölsteuer-Rückvergütung gibt, 
konkret in Belgien, Frankreich, Itali-
en, Slowenien, Spanien und Ungarn. 
Gerade der italienische Dieselpreis, 
der immer in einem Atemzug mit 
dem Tiroler Transitproblem und dem 
Dieselpreis hier genannt wird, ist so-
mit letztlich gleich hoch wie der ös-
terreichische.
Eine Initiative der Tiroler Sozialpart-
ner gegen eine höhere Besteuerung 
des Diesels hat errechnet, dass die 
Maßnahme Mehrkosten für die Wirt-
schaft von 24 Millionen Euro sowie 
für Pendler von 22 Millionen Euro 
bringen würde. Dennoch würde ein 
höherer Dieselpreis ausländische Lkw 1 
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nicht davon abhalten, die Transit-
Route über den Brenner zu wählen. 
Zusammengefasst würde diese Maß-
nahme die heimische Wirtschaft und 
die heimische Bevölkerung belasten. 
Das Ziel, nämlich den Transit einzu-
dämmen, wird aber verfehlt.

3.
5-Punkte-Programm für die 
Zukunft des Alpentransits

•	 Verbesserung des kombinierten 
Verkehrs (Stärkung Rollende 
Landstraße)

•	 Höheres Gewichtslimit für kran-
bare	Sattelauflieger auf EU-Ebe-
ne, um die Verlagerung der Fracht 
auf die Schiene zu erleichtern (41 
Tonnen):

•	 Harmonisierung von Fahrverbo-
ten, regional und international 
abgestimmt

•	 Ausbau von Zulaufstrecken zum 
Brenner-Basistunnel

•	 Verbesserte Systemvoraussetzun-
gen bei den Bahnen wie etwa 
die Streichung der Eigenstrom-
steuer, also der Steuer auf selbst 
produzierten und selbst ver-
brauchtenStrom aus erneuerbaren 
Energieträgern, Entlastung bei 
Netzentgelten und Ökostrom-
beiträgen, höhere Förderungen 
für regionale Anschlussbahnen, 
Interoperabilität bei Bahnen stär-
ken; kurzfristige, organisatorische 
Maßnahmen auf Seite der Infra-
struktur, um den Alpentransit auf 
der Schiene zu fördern, harmo-
nisierte Umsetzung von einheit-
lichen Betriebsabwicklungsregeln 
sowie Zugbildungsvorschriften, 
Sprachkenntnissen und Perso-
nalqualifikationen sowie intero-
perable Techniklösungen entlang 
der Korridore, Fortsetzung des 

Bahninfrastruktur-Ausbaus mit 
Schwerpunkt auf den Güterver-
kehr: Zielnetz 2040.

4.
Fachkräftemangel

Die Verfügbarkeit von qualifizierten 
Fachkräften in ausreichender Anzahl 
ist aktuell sicher eine der größten He-
rausforderungen in der Wirtschaft. 
Auch im Verkehrsbereich und hier 
insbesondere in den Lenkerberufen 
zeichnet sich ein großer Mangel ab.
•	 Lkw-Führerschein mit 17 Jahren 

ermöglichen: Ähnlich dem sehr 
erfolgreichen Modell „L17“ bei 
Pkw-Führerscheinen soll auch ei-
nen Ausbildungsvariante für den 
vorzeitigen Lkw-Führerschein 
„LKW 17-Modell“ geschaffen 
werden. Dieses Modell sollte im 
Rahmen einer Berufsausbildung 
zum Lkw-Fahrer zur Verfügung 
stehen. Nach der theoretischen 
Fahrschulausbildung und prakti-
schen Fahrstunden in der Fahr-
schule soll der angehende Lenker 
Praxiserfahrung (ähnlich wie L17 
bei Pkw) im begleiteten Fahren 
mit einem Ausbildner („Master 
Operator“) sammeln. Die Aus-
bildner werden für diese Aufgabe 
speziell in Fahrschulen geschult. 
Nach der Praxis wird die prakti-
sche Fahrprüfung abgelegt und 
der Lenker darf bereits ab 17 in-
nerhalb Österreichs selbständig 
Lkw lenken.

•	 Bestehenden Lehrberuf Berufs-
kraftfahrer-Güterbeförderung 
verkürzen: Der aktuelle Lehrbe-
ruf ist mit 3 Jahren als Schwer-
punktlehrberuf (Schwerpunkte 
Güterbeförderung, Personenbe-
förderung) eingerichtet. Mit einer 
Modernisierung und Priorisie-

rung der Inhalte soll dieser auf 2 
Jahre verkürzt werden.

•	 Attraktivierung eisenbahnspezifi-
scher Berufe wie z. B. bei Trieb-
fahrzeugführern Förderung der 
Ausbildung und Anpassung des 
Mindestalters des Triebfahrzeug-
führers an EU-Richtlinie (20./18. 
Lebensjahr)

5.
Zukunftsfonds für strategisch 

wichtige Infrastrukturen – 
Österreichs Verbindungen in 

die Welt

Österreich kann aufgrund bester geo-
graphischer und ökonomischer Vor-
aussetzungen zur Logistikdrehschei-
be in Europa und Brückenkopf nach 
Asien werden. Eine leistungsfähige 
Infrastruktur ist Erfolgsgarant. Erfor-
derliche Faktoren:
•	 Commitment zwischen Politik, 

Finanzwirtschaft und	L o g i s t i k , 
um die Rahmenbedingungen da-
für  zu schaffen, Investitionen	 in	
Infrastruktur-/Zukunftseinrich-
tungen in und um Österreich zu 
fördern und abzusichern.

•	 Verstärkte Nutzung europäischer 
Instrumente: Europäischer Fonds 
für Strategische Investitionen – 
EFSI

•	 Neue Anlagemöglichkeit für Zu-
kunftsvorsorge: Zukunftsfonds 
wären durch sichere Veranlagungen 
mit staatlichen oder supranationa-
len Teilgarantien insbesondere für 
Anbieter von prämienbegünstigter 
Zukunftsvorsorge interessant.

•	 Zukunftsfonds sollten auch priva-
ten Anlegern offenstehen. Diese 
würden von der Risikominderung 
durch die öffentliche Teilgarantie 
und den stabilen Renditen profi-
tieren.
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Frankreich/Italien: Fahrverbot für Lastkraftwagen 
          		           der Schadstoffklasse Euro 3 

Seit 1. September 2019 ist im Mont 
Blanc-Tunnel die Durchfahrt von 
Lastkraftwagen mit mehr als 3,5  t 
höchst zulässigem Gesamtgewicht 
mit EURO-3-Motoren verboten. 

Smart Tachograph: Akzeptanz der 
Ausstattung mit Smart Tachograph in 
Norwegen, Liechtenstein, Island und Schweiz

Die IRU informierte, dass nach 
Bestätigung der zuständigen EU-
Kommissionsstellen, die (Nicht-EU)
Länder Norwegen, Liechtenstein, Is-

land als auch die Schweiz (auf Basis 
des Landverkehrsabkommens) den 
Verkehr mit EU-Fahrzeugen, aus-
gerüstet mit einem sogenannten 
Smart-Tachograph (Ausrüstungs-

verpflichtung für Neu-Fahrzeuge 
seit 15. Juni 2019), auf ihren je-
weiligen Staatsgebieten gestatten, 
und diese somit auch dort verkehren 
dürfen. 

Zur Erinnerung: Lastkraftwagen mit 
mehr als 7,5 t höchst zulässigem Ge-
samtgewicht mit EURO-3-Motoren 
sind seit dem 1. Jänner 2019 verbo-
ten.
Nicht betroffen von diesem Verbot 
sind Fahrzeuge, die für den Perso-
nentransport bestimmt sind, sowie 
Wohnmobile.

Ungarn: Zusätzliches Fahrverbot für Lkw über 20 t  	
	        auf der Straße Nr. 86 ab dem 1. März 2020

Das bestehende Nachtfahrverbot auf 
der Straße Nr. 86 zwischen Moson-
magyaróvár und Csorna für Fahrzeu-
ge über 20 t zGG soll zwischen 22:00 
und 06:00 Uhr ab dem 1. März 2020 
durch ein durchgehendes Fahrverbot 
für den Transitverkehr ersetzt wer-
den.

Mit Einführung dieser Neuregelung 
soll dem Lkw-Verkehr eine sicherere 
Route zwischen Mosonmagyaróvár 
und Csorna, der Autobahn M 1 und 
der Straße M 85, zur Verfügung ste-
hen. Die ungarischen Behörden ver-
sprechen sich von dieser Maßnahme 
einen positiven Effekt auf die Be-
völkerung entlang der Strecke, die 

dann geringeren Umweltbelastungen 
durch den Verkehr ausgesetzt sein 
soll.
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Italien: Mautsenkung auf den 
	      Autobahnen A 11 und A 12

Die bekannte italienische Schnell-
straße „SGC Firenze-Pisa-Livorno“, 
auch „Fi-Pi-Li“ genannt, stellt eine 
wichtige Alternative in der Toscana 
zur A 11 Florenz-Pisa dar, die rund 
20 Kilometer nördlich parallel ver-
läuft und durchgehend mautfrei ist. 

Aufgrund umfangreicher Baumaß-
nahmen ist diese Strecke zurzeit stark 
belastet.

Um unnötige Staus zu vermeiden und 
den Verkehrsfluss zu verbessern, wird 
Lkw der Euro-Klassen III, IV und V 
ab sofort eine 50-prozentige Kürzung 

der Maut auf den Autobahnen A 11 
und A 12 gewährt. Die Regelung ist 
zunächst auf zwei Monate begrenzt. 

Unklar ist im Augenblick noch, ob 
auch Euro-VI-Fahrzeugen von der 
Mautsenkung profitieren.
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Deutschland: Durchfahrtsverbot für Lkw in Köln 		
		           seit dem 22. August 2019

Seit 22. August 2019 ist 
für alle Lkw mit mehr 
als 7,5 t hzG die Durch-
fahrt durch die Kölner 
Innenstadt aufgrund des 
Luftreinhalteplans der 
Stadt Köln verboten. 
Das Verbot betrifft alle 
Lkw unabhängig von ih-
rer Emissionsklasse. 

In diese Zone wird wei-
terhin nur Lieferverkehr 
zugelassen. 
Nebenstehend finden 
Sie einen Plan der 
Durchfahrtsverbotszone 
in Köln. 

Weitere Informationen 
finden Sie auf der Websi-
te der Stadt Köln: www.
stadt-koeln.de/verkehr.
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Russland: Elektronische Siegel für den Transit 		
		     von Verbotswaren 

Seit August 2014 hat die Russische 
Föderation die Einfuhr verschiedener 
Lebensmittel aus den Herkunftslän-
dern USA, der EU, Kanada, Australi-
en und Norwegen verboten. Folglich 
konnten diese sanktionierten Waren 
auch nicht durch das Territorium 
der Russischen Föderation in andere 
Länder transportiert werden.

Im Jahr 2017 wurde dieses Verbot 
noch auf weitere Warengruppen im 
Lebensmittelbereich sowie auf leben-
de Schweine (ausgenommen Zucht-
tiere) ausgeweitet, zudem sind seither 
auch noch weitere Herkunftslän-
der betroffen. Diese Einfuhrverbo-
te machten in der Praxis auch reine 
Transitbeförderungen der betroffe-
nen Waren über russisches Territori-
um unmöglich.

Am 24. Juni 2019 unterzeichnete der 
russische Präsident das Dekret Nr. 
290 zur Änderung des Dekrets Nr. 
560 vom 6. August 2014, aber auch 
das Dekret Nr. 592 vom 22. Oktober 

Information über den Transport von Produkten, deren Einfuhr in die Russische 
Föderation gemäß dem Präsidialdekret Nr. 560 vom 6. August 2014 verboten ist.

2018 bezüglich Waren, die aus der 
Ukraine stammen oder aus der Ukra-
ine befördert werden.

Seit dem 1. Juli 2019 sind Transit-
beförderungen durch das Dekret 
Nr. 290 wieder möglich, sofern der 
Transport in Russland elektronisch 
versiegelt wird. Die elektronischen 
Siegel erlauben eine Nachverfolgung 
des Transports über das russische 
Satellitennavigationssystem GLO-
NASS. 

Die Fahrer erhalten für diese Siegel 
Registriercoupons. Zur Nutzung der 
elektronischen GLONASS-Siegel 
müssen sich die Transportunterneh-
men auf der Website http://www.
crcp.ru/en/principles.html (alle In-
formationen in russischer und eng-
lischer Sprache verfügbar) oder bei 
bestimmten Grenzübergängen der 
Russischen Föderation registrieren 
und dann ein elektronisches Siegel 
beantragen. Für einen Übergangszeit-
raum von sechs Monaten ist die Nut-

zung der GLONASS-Siegel kosten-
los. Für das Anbringen / Entfernen 
/ Überprüfen von E-Plomben wird 
ebenfalls keine Gebühr erhoben, da-
mit die Transportunternehmen Zeit 
haben, sich mit dem neuen Verfahren 
vertraut zu machen. In diesem Zeit-
raum werden auch keine Geldbußen 
auferlegt.
Danach werden Gebühren erhoben. 
Voraussichtlich wird auch eine Si-
cherheitshinterlegung erforderlich.

Details zu Gebühren, Sicherheitshin-
terlegungen, Bußgeldern sowie den 
zuständigen russischen Grenzüber-
gängen sollen demnächst in Durch-
führungsverordnungen geregelt wer-
den. Es ist geplant, elektronische 
Siegel zunächst nur für Beförderun-
gen von Waren einzusetzen, die in 
Russland einem Einfuhrverbot unter-
liegen. Mittelfristig sollen die Siegel 
jedoch für alle Transitbeförderungen 
durch die Russische Föderation bzw. 
die Eurasische Wirtschaftsunion vor-
geschrieben werden. 
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Tschechische Republik: Änderung des 
				                Mautsystems

Laut tschechischem 
Verband CESMAD 
Bohemia ändert 
sich ab dem 1. De-
zember 2019 die 
Technologie zur 
Mauterhebung für 
Fahrzeuge über 3,5 
Tonnen.
Nebenstehend fin-
den Sie eine Über-
sicht über die wich-
tigsten Änderungen.
Besorgen Sie sich 
bitte rechtzeitig ein 
neues Bordgerät für 
einen reibungslosen 
Übergang zum neu-
en System.
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Seit der Gründung im Jahr 2007 bietet KGLeasing die Bereitstellung von Lkw-Fah-
rern im Nah- und Fernverkehr an. Das Unternehmen wendet sich damit an Fir-
men, die zwar einen eigenen Fuhrpark besitzen, im Personaleinsatz aber flexibel 
sein möchten. Ganz egal, wann und wo Sie einen Lkw-Fahrer benötigen, KGLeasing 
bietet Ihnen qualifizierte und flexible Fahrer.

Hauptsitz:  Hartl 126 • 8224 Hartl bei Kaindorf  
Filiale: 	     Hauptstraße 19 • 8074 Grambach

Tel.: 03334/31 471
od. 0664/30 22 137

www.kgleasing.at

zz3-Seitenkipper mit oder ohne Abdeckung
zzAsphaltmulden isoliert
zzPritschenaufbauten mit Zertifizierung
zzKofferaufbauten
zzMontage von div. Ladekränen und Hebebühnen
zzdiverse Servicearbeiten, Reparaturen 
zzHydraulikzubehör und Hydraulikschläuche
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Die abgedruckten Beiträge bieten einen Überblick zum Mediengeschehen der letzten Wochen und 
Monate und zeigen einen Auszug der Aktivitäten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.

Transporteure auf medialem Überholkurs

 Verkehrsbranche sieht fünf große 
        Herausforderungen für die nächste 
        Regierung
          OTS, 23. September 2019

   Transporteure kritisieren geplante Mauttariferhöhung
OTS, 5. Juli 2019

 Transporteure fordern Zulassung von 	
     „Lang-Lkw“
      OTS, 15. Juli 2019
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 Transporteure und vida: Weltweit ersten KV 	
      für Fahrradboten abgeschlossen
       OTS, 17. September 2019

 WKÖ-Klacska: „Wunsch der Wirtschaft nach 	
      frühzeitiger Bekanntgabe der Mauttarife 
      heuer erfüllt“
       OTS, 22. August 2019

 Lkw-Abbiegeassistent: WKÖ-Klacska be-		
     grüßt Förderung für freiwillige Nachrüstung

      OTS, 25. Juni 2019

 Transporteure begrüßen Förderprogramm 	    	
      „Toter Winkel“

      OTS, 26. Juni 2019

 „Wenn Verbot für Lkw, dann richtig!“
       Kleine Zeitung, 24. Juli 2019

 Lkw-Abbiegeassistenten - Förderungen sollen zu  	
      Schulbeginn starten

OTS, 25. Juni 2019
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Aktuelle VPI- und 
Inflationsentwick-
lung in Österreich
Die aktuelle Entwicklung des Ver-
braucherpreisindex sowie der In-
flation finden Sie unter 
www.dietransporteure.at

Entwicklung 
Dieselpreis und 
Transportkosten-
index
Die aktuelle Entwicklung zum 
Dieselpreis und Transportkosten-
index ist wieder unter 
www.dietransporteure.at abrufbar.

TRANSPORTEURE A–Z − melden auch Sie sich an!

•	 Das Transporteure A–Z ist eine 
Abwandlung des WKO Firmen 
A–Z und erlaubt eine gezielte Su-
che nach Transportunternehmen 
nach bestimmten Suchkriterien.

•	 NEU ist, dass wir im Rahmen 
dieses Verzeichnisses auch die 
Möglichkeit geschaffen haben, 

Der Fachverband Güterbeförderung hat sein „Transporteure A–Z“ (das Branchenverzeichnis der 
österreichischen Transporteure und Kleintransporteure), mithilfe der WKO-Inhouse, einem grund-
legenden Relaunch unterzogen:

nach dem „KT-Gütesiegel“ als 
auch einer „Friends on the Road“-
Mitgliedschaft (wird derzeit lau-
fend eingepflegt und aktualisiert) 
bei Unternehmen als „Zertifikat“ 
zu suchen. 

•	 Nutzen Sie die Möglichkeit auch 
Ihre Firma im Transporteure A–Z 
zu präsentieren. Hierzu klicken 

Sie bitte auf „Meine Unterneh-
mensdaten bearbeiten“ (rechts 
oben − Anmeldung mittels WKO-
Benutzername und Passwort).

•	 Die Nutzung des Transporteure 
A–Z und der Eintrag darin ist 
kostenlos und eine Serviceleistung 
des Fachverbandes Güterbeförde-
rung. ©
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Die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schärmer 
ist spezialisiert auf Transportrecht berät 
und vertritt Unternehmen in sämtlichen 
Angelegenheiten mit Bezug zur Trans-
portwirtschaft, Logistikwirtschaft oder 
Speditionswirtschaft. 

Das Aufgabenfeld umfasst folgende Be-
reiche: 
•	 Schadenersatzprozesse bei Trans-

portschäden, Lagerschäden 
•	 Betreibung von Frachtforderungen
•	 Vertretung in Verkehrsrechtsangele-

genheiten
•	 Vertretung bei allen Versicherungs-

streitigkeiten rund um den Transport

Durch die mehrjährige Erfahrung von 
Dr. Schärmer als ehemaliger Mitarbei-
ter in der Transportbranche steht eine 
praxisbezogene Problemlösung stets im 
Vordergrund. 

Nähere Informationen finden Sie unter: 
www.transportrecht.at

Dr. Dominik Schärmer 
 Rechtsanwalt 
 Ungargasse 15/5 
 1030 Wien
 
T +43 1 310 02 46 
F +43 1 310 02 46-18 
kanzlei@schaermer.com
www.transportrecht.at
 

Transportrecht

„Woher sollen wir LKW-Fahrer nehmen, 
wenn es keine gibt?“, fragte man sich 
bei der Firma Metzler. Nun lässt die ös-
terreichweite KFZ-Lenker-Überlassungs 
GmbH mit einer innovativen Idee auf-
horchen: Weil es zu wenige Fahrer gibt, 
sorgt „Der Metzler“ selbst für die Ausbil-
dung neuer Mitarbeiter. 

Vielseitige Qualifikationen
Die Auszubildenden sucht „Der Metzler“ 
entweder selbst aus, oder der Fuhrunter-
nehmer nennt Kandidaten. „Wer sich als 
geeignet erweist, bekommt eine kosten-
lose Ausbildung für die Führerscheingrup-
pen C und E mit C95-Qualifikation sowie 
eine Ladekran- und besondere praxiso-
rientierte Ausbildungen“, erklärt Firmen-
chef Dietmar Metzler. „Der Metzler“ arbei-
tet dabei mit renommierten Fahrschulen 
und fachspezifischen Ausbildungszentren 
in allen Bundesländern zusammen.  

Sofort im Unternehmen tätig
Sobald die Ausbildung abgeschlossen ist, 
wird die neue Fachkraft im Fuhrunterneh-
men für die Einarbeitung eingesetzt und 
kann nach einer gewissen Zeit übernom-
men werden. Eine ständige Weiterbildung 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
versteht sich von selbst. Interessenten für 
diese Ausbildungsoffensive melden sich 
am besten noch heute beim Ausbildungs-
Koordinator Anton Portenkirchner, und 
einer Karriere als Berufskraftfahrer steht 
nichts mehr im Weg.

Gratis zum LKW-Führerschein

„Der Metzler“ startet Initiative gegen 
Fahrermangel

Die einen jammern über den Fahrermangel, die anderen neh-
men die Sache selbst in die Hand. Mit einer Ausbildungs-Of-
fensive steuert der Fahrpersonal-Vermittler „Der Metzler“ dem 
Fahrermangel entgegen.

Kontakt:
„Der Metzler“ 

KFZ-Lenker-Überlassungs GmbH
Niederlassungen in ganz Österreich

Ausbildungs-Hotline:
 0043 (0) 664 5000 154

www.dermetzler.com
anton.portenkirchner@dermetzler.

com

„Mit unse-
rer Ausbil-

dungsoffen-
sive reagieren 

wir aktiv auf 
den Fahrermangel“, 

Dietmar Metzler, Geschäftsführer.

Nutz deine Chance und mach eine gratis 
Ausbildung zum LKW-Fahrer!

Voraussetzungen: 
Wer wird ausgebildet?
•	Mindestalter 21 Jahre
•	Gute Deutschkenntnisse
•	Führerschein B
•	Einwandfreier Leumund
•	Gute körperliche Konstitution
•	Freude am Fahren

Gratis Ausbildung für:
•	Führerschein C und E
•	Praxistraining mit LKW und An-

hänger
•	Berufskraftfahrer-Grundquali-

fikation C95
•	Fahrzeug und Ladekran über 

300 kNm
•	ADR Gesamtausbildung Trans-

port gefährlicher Güter
•	Staplerführerschein
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Friends on the Road: Gemeinsames Auftreten ist das Gebot 
der Stunde − jetzt LogCom-Mitglied werden!
Warum LogCom?

Der Lkw ist ein wichtiges und ver-
bindendes Element zwischen der 
produzierenden Industrie und dem 
Endverbraucher. Dies ist der Bevöl-
kerung und den Entscheidungsträ-
gern leider oft nicht bewusst. Um auf 
die Bedeutung der Transportbranche 
aufmerksam zu machen und die ös-
terreichischen Transporteure als sym-
pathische Partner zu positionieren, 
wurde die Marke „LKW – Friends 
on the Road“ von der Arbeitsgemein-
schaft LogCom ins Leben gerufen.

Was macht LogCom?

Die Initiative fällt besonders durch 
die gelben, sympathischen Fahrzeug-
beklebungen bzw. Fahrzeugbeschrif-

tungen im „Friends on the Road“-
Design auf. Lassen auch Sie Ihr 
Fahrzeug bekleben und machen auf 
die Wichtigkeit der Transportbran-
che aufmerksam. Diese Marke ist 
ein Bekenntnis zur österreichischen 
Transportwirtschaft, von der Bran-
che, für die Branche!

Wie können Sie 
helfen/unterstützen?

Bitte helfen Sie auch aktiv mit diese 
Marke noch bekannter zu machen, 
indem Sie einerseits als bereits beste-
hende Mitglieder Ihre Fahrzeuge be-
kleben lassen und andererseits auch 
andere Transportunternehmer und 
Firmen überzeugen, Mitglied zu wer-
den. Denn nur gemeinsam können 
wir etwas erreichen!

WERDEN SIE BITTE MITGLIED 
− Beitrittserklärung ausfüllen und an 
die LogCom schicken: office@log-
com.org! 

Weitere Informationen unter: http://
www.logcom.at/initiative/ueber-die-
logcom/ 

Pfuscherbekämpfung: Meldungen online möglich

Professionelle Schwarzarbeit stellt 
die Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft vor immer größere Prob-
leme. Die Schattenwirtschaft boomt 
und verursacht volkswirtschaftlichen 
Schaden immensen Ausmaßes.

Als spezieller Service für WKO-Mit-
glieder und auch aufgrund des gesetz-
lichen Auftrages der WKO bietet die 
Wirtschaftskammer die Möglichkeit, 
Verdachtsmomente bzw. Wahrneh-
mung von illegaler Gewerbeausübung 
mittels Online-Formulars an die 
WKO zu übermitteln unter http://
wko.at/stmk/pfuschermeldung.
Diese ergeht an den Erhebungs-
dienst der WKO Steiermark, wobei 
völlige Verschwiegenheit und Ver-
traulichkeit zu den Grundprinzipi-
en gehören. Die kompetenten Pro-
fis erheben, informieren und setzen 

alle möglichen Aktivitäten, um den 
Rechtszustand herzustellen. Mehr als 
1.500 gewerberechtliche Erhebungen 
finden jährlich statt.

Um gegen Pfusch effektiv vorgehen 
zu können, werden möglichst kon-
krete Beweise für die illegalen Arbei-
ten benötigt:

•	 Wenn möglich, Namen und 
Wohnanschrift des/der illegalen 
Erwerbstätigen.

•	 Wo wird gearbeitet?
•	 Wann und seit wann wird gear-

beitet?
•	 Beschreibung der illegalen Tätig-

keit
•	 Eventuelle Beweise (Plakate/Fo-

tos/Angebote/Autokennzeichen/
Werbeaussendungen/Website-
Ausdrucke).

Je genauer die Angaben sind, desto 
schneller und effizienter kann einge-
griffen werden. 
Alternativ dazu kann die unbefugte 
Gewerbeausübung natürlich auch bei 
den zuständigen Gewerbebehörden 
(Magistrat Graz/jeweilige Bezirks-
hauptmannschaft) und der Finanz-
polizei gemeldet werden.
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Kundenorientierte Lösungen, Flexibilität und klimafreundliche 
Lkw zeichnen Stenitzer Transporte besonders aus
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Seit nunmehr 65 Jahren ist die in St. Ruprecht an der Raab ansässige Stenitzer Friedrich GmbH als 
Transportunternehmen aktiv. Im Fokus liegt der Transport von Kühlwaren in Österreich und Europa, 
zudem werden Motorradtransporte sowie die Lagervermietung angeboten. Fritz Stenitzer hat das 
Unternehmen von seinem Vater übernommen.

Das Unternehmen Stenitzer wird 
bereits 1954 vom Vater des heutigen 
Firmenchefs Fritz Stenitzer gegrün-
det. Wurden anfangs hauptsächlich 
Schlachtrinder und Äpfel transpor-
tiert, erkannte der Firmengründer 
Friedrich Stenitzer, dass der Handel 
von Chinakohl nach Schweden und 
Holland sehr gefragt war. Der China-
kohl-Export und damit die Frächterei 
expandierten so stark, dass dem Fir-
mengründer die steirische Landesaus-
zeichnung verliehen wurde.

1992 wird Friedrich Stenitzer un-
erwartet aus dem Leben gerissen 
und sein Sohn Fritz übernimmt die 
Firmenleitung und damit ganz viel 
Aufbauarbeit. Er behält den Expansi-
onskurs bei, stockt den Fuhrpark auf 
und steuert das Unternehmen in die-
ser schweren Zeit sicher in Richtung 
Erfolg. 

Als 2003 das Firmengelände in St. 
Ruprecht den Flammen zum Opfer 
fällt, wird eine neue Lagerhalle direkt 

an der B64 gebaut. Diese entspricht 
den Anforderungen modernster La-
gerlogistik und mit der neuen La-
gerhalle erweitert das Unternehmen 
Stenitzer seinen Unternehmensbe-
reich Transporte und Exporte um die 
Sparte Lagerlogistik und bietet seinen 
Kunden noch umfassenderen Service 
sowie die Möglichkeit, Lagerfläche zu 
mieten.

Mit Flurwerk 13 rief Stenitzer 2013 
einen besonders interessanten und 
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Factbox
Firma: 
Stenitzer Friedrich GmbH	
 
Geschäftsführer:	  
Fritz Stenitzer
 
Sitz:			 
Grenzstraße 127
8181 St. Ruprecht an der Raab
Tel.: 03178/51 200
www.stenitzer-transporte.at
 
Gründungsjahr: 1954
 
Mitarbeiter: 17
 
Fuhrpark: Insgesamt 14, Schwer-
punkt – Kühlsattelzüge
 
Tätigkeitsfeld: 
Lebensmitteltransporte, Motorrad-
transporte, Hallenvermietung

Was macht Ihnen an Ihrem Beruf be-
sonders Spaß?
Gute Transportlösungen für beste 
Kundenzufriedenheit finden und 
die Vielfältigkeit, die der Beruf mit 
sich bringt.
 
Wären Sie kein Frächter ...
 	 ... wäre ich Bauunternehmer.
 
Wenn Sie in der Branche etwas än-
dern könnten, was wäre das?
Ein Umdenken in der Politik und 
bessere Lösungen für den Verkehr 
finden als z. B. die Sperrung des 
Ennstales. 
Ein Umdenken beim Mitbewerb in 
Bezug auf Kalkulation, sodass es 
zu fairen Preisen auf dem Markt 
kommt.

Geschäftsführer Fritz Stenitzer

attraktiven Unternehmenszweig ins 
Leben: Motorradtransporte werden 
angeboten und erfreuen sich großer 
Beliebtheit. Diese Nische sorgt für 
stetiges Wachstum und zufriedene 
Kunden. „Wir transportieren Motor-
räder für Gruppen oder Einzelperso-
nen, für den An- oder Verkauf oder 
besonders beliebt für eine geplante 
Reise, zuverlässig, sicher und zeit-
gerecht. Was gibt es Schöneres für 
einen Biker, als mit seinem eigenen 
Motorrad eine Tour im Ausland zu 
unternehmen. Wir sorgen dafür, dass 
Bike und Ausrüstung zeitgerecht am 
gewünschten Ort eintreffen und die 
Tour für den Kunden unbeschwert 
losgehen kann. Und die Kosten sind 
meist niedriger als die Miete vor 
Ort“, erklärt der Firmeninhaber das 
Konzept.

Darf’s ein bisschen mehr sein?

„Heute geht es nicht nur um den 
Transport von einem Ort zum ande-
ren, sondern um Komplettlösungen 
für unsere Kunden. Um erfolgreich 
auf dem Markt bestehen zu kön-
nen, muss man flexibel reagieren, die 
Ware just in time liefern und auch 
organisatorische Leistungen für den 
Kunden übernehmen. Wir kennen 
unsere Kunden und setzen alles in 
Bewegung, damit das aufgebaute 
Vertrauen bestehen bleibt. Dazu sind 
wir beinahe rund um die Uhr einsatz-
bereit“, so der Firmenchef.

Das Miteinander zählt

Nicht immer war der Weg der Stenit-
zer GmbH einfach – es mussten z. B. 
Herausforderungen wie die Wirt-
schaftskrise gemeistert werden. Dass 
das Unternehmen heute so erfolg-
reich dasteht, ist auch dem Umstand 

zu verdanken, dass der familiäre Zu-
sammenhalt und der der Mitarbeiter, 
die meisten von ihnen sind schon 
jahrelang im Betrieb, besonders gut 
ist. Gattin Roswitha arbeitet im Büro 
und Sohn Friedrich Alexander ist als 
Disponent in der Firma tätig.
Fritz Stenitzer hat aus allen Situati-
onen gelernt und diese Erkenntnisse 
immer positiv umgesetzt. Sein wich-
tigster Rat: „Nüchtern analysieren 
und falls sich ein Geschäft nicht rech-
net, soll man sich davon trennen. Das 
ist genauso wichtig, wie eine richtige 
Kalkulation und der Aufbau eines 
großen Kundenstocks.“

Für Fritz Stenitzer war es immer 
wichtig zu wissen, was auf der Ba-
sis passiert, denn nur dann, so ist er 
überzeugt, kann man richtige Ent-
scheidungen treffen. So fuhr er nach 
der Firmenübernahme einige Jah-
re selbst, bis es zeitlich nicht mehr 
machbar war. Er kennt deshalb die 
Anforderungen und Herausforderun-
gen, die seine Mitarbeiter jeden Tag 
selbstständig und selbstverantwort-
lich lösen und kann daher auch gro-
ße Wertschätzung für deren Arbeit 
aufbringen.

Zunkunftsorientiert

Der Fuhrpark von Stenitzer ist stets 
auf dem neuesten Stand der Technik. 
Der größte Teil der Flotte – ca. 90 % 
– sind Euro-6-Lkws, um umwelt-
schonend und sicher unterwegs zu 
sein. Zudem wurde ein neues Logis-
tik- und Telematiksystem installiert, 
um die Disposition so effizient wie 
möglich zu gestalten und Leerkilo-
meter damit zu vermeiden.
Eines wünscht sich Stenitzer beson-
ders: „Anerkennung für die oft harte 
Arbeit, die alle am Transport Beteilig-
ten leisten.“
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Mit Freude und aus Überzeugung Frächter:
Florian Tautscher Transporte
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Sind die meisten seiner Berufskollegen im 
Transportwesen familiär belastet, so ist es bei 
Florian Tautscher allein die Begeisterung fürs 
Lkw-Fahren, die ihn in dieses Gewerbe ge-
bracht hat.
Immer schon träumte der junge Firmeninha-
ber davon Berufskraftfahrer zu werden. Doch 
da ihm die nötige Praxis als Lkw-Fahrer fehlte, 
fand er bei den umliegenden Transportfirmen 
keine Anstellung. 

Der Traum wird wahr
Seine Firmengründung beschreibt uns der 
überzeugte Transporteur so: „Ich habe mich 
trotz Absagen nicht von meinem Wunsch 
Lkw-Fahrer zu werden, abbringen lassen und 
so keimte der Gedanke auf, mein eigenes Un-

Florian Tautscher zeigt mit seiner Firmengründung 2014, dass mit Liebe zum Beruf und mit der Über-
zeugung das Richtige zu machen, der Weg zum Erfolg auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten 
möglich ist.
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Factbox
Firma: 
Florian Tautscher Transporte	
 
Inhaber:	 
Florian Tautscher
 
Sitz:			 
Lambach 44/2, 8812 Mariahof
 
Gründungsjahr: 2014
 
Mitarbeiter: 1 Büroangestellte
 
Fuhrpark: 
1 Lkw MAN TGS 33.480 6x6 mit Lade-
kran und 2-Achs-Tandem-Anhänger
 
Tätigkeitsfeld: 
Holztransporte und Schüttguttrans-
porte

Warum macht Ihnen Ihr Beruf beson-
ders Spaß?
Ich liebe die Natur, den Geruch 
von Holz und wie es sich für einen 
Trucker gehört, auch Lkw.
 
Wären Sie kein Frächter? 
 	 ... wäre ich wahrscheinlich in 

der Forstwirtschaft tätig.
 
Wenn Sie in der Branche etwas än-
dern könnten, was wäre das?
Als wünschenswert sehe ich einen 
Anstieg der Frachtpreise. Vonseiten 
der Exekutive würde ich mir mehr 
Verständnis für meine Branche - 
und damit verbunden weniger lästi-
ge Kontrollen – wünschen. So steht 
z. B. eine Achslastüberschreitung 
von 500 kg mit den damit verbun-
denen Kosten in keiner Relation 
zum Verdienst.

Firmeninhaber Florian Tautscher

ternehmen zu gründen. 2014 setzte 
ich die dazu notwendigen Schritte 
und verwirklichte meinen Wunsch. 
Das zur Selbstständigkeit benötigte 
Wissen sowie Befähigungsnachweise 
etc. eignete ich mir durch Kurse an. 
Kurz darauf konnte ich meinen ers-
ten gebrauchten Lkw – von einem 
guten Freund – erwerben. Derselbe 
Freund war es auch, der mich tief 
in die Branche einblicken ließ und 
durch ihn durfte ich viel Wissenswer-
tes über das Gewerbe lernen.“
Den Schwerpunkt seiner Unterneh-
menstätigkeit hat Florian Tautscher 
neben Schütttransporten auf den 
Holztransport gelegt. Vornehmlich 
ist er in seinem Heimatbezirk Murau 
tätig, doch in den Wintermonaten, 
wenn die Holzarbeit boomt, führen 
ihn Arbeitsaufträge auch bis in den 
Lungau.

Florian Tautscher führt sein Unter-
nehmen zusammen mit seiner ehe-
maligen Lebensgefährtin und sieht 
in familiär geführten Betrieben die 
höhere Einsatzbereitschaft und enge 
Bindung zum Unternehmen als gro-
ßen Vorteil. Zudem setzt er auch auf 
die Zusammenarbeit mit anderen 
Frächtern und meint: „Ohne diese 
Zusammenarbeit wäre das Arbeiten 
in unserem Bereich eine noch größe-
re Herausforderung.“

Freude an der Arbeit
„Zu den schönsten Seiten meiner Tä-
tigkeit zählen die Arbeiten im Freien 
und die schönen Plätze in den Ber-
gen, wo ich das Holz verlade. Es ist 
herrlich am frühen Morgen auf dem 
Berg zu stehen und zu erleben wie der 

Tag langsam mit den ersten Sonnen-
strahlen heranbricht. Auf der ande-
ren Seite ist es herausfordernd stets 
der Witterung ausgesetzt zu sein. An 
noch frühen und finsteren Winterta-
gen beginnt der  Tag mit der Ketten-
montage der Reifen – alles hat eben 
seine Vor- und Nachteile“, beschreibt 
Tautscher schmunzelnd seine Arbeit.

Der Winter ist für Holztranspor-
teure die härteste Zeit. Schnee- und 
Eisfahrbahnen, ungeräumte Wege 
und mit einem vollbeladenen Lkw 
samt Anhänger sicher vom Berg ins 
Tal zu gelangen, bringen auch Flo-
rian Tautscher manchmal an seine 
Grenzen. Kundenzufriedenheit, Zu-
verlässigkeit und schnelle Auftragsab-
wicklung gehören ebenso zu seinem 
Firmencredo wie Genauigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein. Sein da-
zu passendes Firmenmotto lautet: 
„Erfolg hat drei Buchstaben: T.U.N.“

Blick nach vorne
Den Schlüssel zum Erfolg sieht der 
junge Firmenchef in Flexibiliät, 
Marktbeobachtung und der Bereit-
schaft, Veränderungen im Unterneh-
men vorzunehmen. 
Sein Wunsch für die Zukunft: „Eine 
Abrechnung von Festmeterpreisen 
auf Tonnen- oder Regiepreise. Und 
ein gesundes Wachstum –  vielleicht 
werden es dann mal ein bis zwei Lkw 
mehr.“ 
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Neuerscheinung –
Die „Österreichische Verkehrswirtschaft“ – Ausgabe 2019
Die Bundessparte Transport und Ver-
kehr hat „Die Österreichische Ver-
kehrswirtschaft – Daten und Fakten 
– Ausgabe 2019“ veröffentlicht. 
Darin sind aktuelle Zahlen, Daten und 
Fakten über die Mobilitätswirtschaft 
aufbereitet, u. a. Informationen über 
Struktur der Branche, Arbeitsmarkt, 
Wirtschaftsdaten, Personen- und Gü-
terverkehr, verkehrsspezifische Daten 
sowie betriebswirtschaftliche Kennzah-

len. Diesmal erscheint die Broschüre 
mit neuen Inhalten zu Fahrleistungen 
von Lkw und anderen Fahrzeugen über 
3,5 Tonnen nach Euro-Emissionsklas-
sen sowie zum Bestand registrierter 
Drohnen.

Die Broschüre ist wie gewohnt auf 
www.wko.at/verkehrsstatistik als On-
line-Version (https://tinyurl.com/
y346eb6p) verfügbar.

ANMELDEN

Anmeldung 

Anmeldungen zur Prüfung sind spä-
testens 6 Wochen vor dem jeweiligen 
Prüfungstermin beim 
Amt der Stmk. Landesregierung, 
Abteilung 13 
Wirtschaft, Tourismus, Sport, 
8020 Graz, Nikolaiplatz 3, 
einzubringen.

Kurs zur
Konzessionsprüfung 
für das Güterbeförderungsgewerbe 
in der Steiermark

Den Anmeldungen zu den Prüfungen sind anzuschließen:
•	 allfällige Anträge auf Ausstellung von Bescheinigungen gemäß § 14 BZP-VO 

samt den hierfür erforderlichen Unterlagen oder bereits ausgestellte derartige 
Bescheinigungen,

•	 Urkunden zum Nachweis des Vor- und Familiennamens.

Kaufmännische Vorbereitung
Vor Besuch des fachlichen Vorbereitungskurses empfehlen wir das Unternehmertraining 
zu besuchen. Die Kurstermine sind im Wifi-Kursbuch oder unter 
www.stmk.wifi.at ersichtlich.

Schwerpunkte der Ausbildung
•	 Kostenstellenrechnung,    Kostendeckungsbeitrag
•	 Indexberechnung, Umsatzsteuerberechnung
•	 Frachtrecht, Schadenersatzrecht
•	 Arbeitnehmerschutz- und Arbeitszeitrecht sowie Kollektivverträge
•	 Beförderungsverträge (CMR), Frachtgeschäfte,     Zollrecht
•	 kombinierter Verkehr
•	 Unternehmensorganisation,    Betriebsführung
•	 EU-, Gewerberecht, Berufszugang
•	 Güterbeförderungsrecht,  Tarife, Gesellschaftsrecht
•	 Versicherungsrecht, Steuerrecht
•	 grenzüberschreitender Verkehr und int. Rechtsvorschriften
•	 techn. Normen und techn. Betrieb
•	 Straßenverkehrssicherheit, Verkehrsgeografie, Telematik

Frühjahr 2020
Infoabend (Wifi)
Termin: 23. Jänner 2020

Fachkurs (Wifi)
Termin:
2. März bis 20. März 2020
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